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1 Einleitung 

Die Versammlungsfreiheit zählt „zu den unentbehrlichen Funktionselementen eines 

demokratischen Gemeinwesens.“1 Versammlungen sind ein zentraler Bestandteil in der 

Gesellschaft, deren wichtige Rolle durch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit 

ermöglicht wird. Sie finden aus vielfältigen Gründen und in verschiedenen Ausgestal-

tungsformen statt. Es ist die Repräsentation dessen, was die Versammlungsteilnehmer 

eint. Eine gemeinsame Überzeugung, ein gemeinsames Interesse oder das gemein-

same Ziel auf die öffentliche Meinungs- und Willensbildung Einfluss zu nehmen. Oft-

mals sind politische Treffen Anlass für Versammlungen. Die Berichterstattung über die 

politische Zusammenkunft, den damit verbundenen Versammlungen sowie die Nähe 

zu den wichtigsten Entscheidungsträgern ermöglichen eine höhere Aufmerksamkeit 

und eine größere Reichweite des angestrebten Einflusses. 

Am 07. und 08. Juli 2017 fand das zwölfte Treffen der Gruppe der Zwanzig (G20) wich-

tigsten Industrie- und Schwellenländer in der Freien und Hansestadt Hamburg (Ham-

burg) statt. Zur Sicherung des Gipfels, zum Schutz der Staats- und Regierungschefs, 

der Bevölkerung und Versammlungsteilnehmer wurde im Vorfeld eine Allgemeinverfü-

gung mit zeitlicher und örtlicher Versammlungseinschränkung für ein weitreichendes 

Gebiet erlassen und eine Vielzahl von Polizeikräften akquiriert. Trotz dieser umfangrei-

chen Vorbereitungen wurde das Gesamtbild des Gipfels von schweren Krawallen und 

Auseinandersetzungen geprägt. 

Gegenstand der wissenschaftlichen Arbeit ist die Untersuchung, in welchem Umfang 

das Grundrecht der Versammlungsfreiheit gemäß Art. 8 Grundgesetz (GG) gewährleis-

tet wird und inwiefern in dieses Grundrecht durch das Versammlungsgesetz und durch 

das Vorliegen des polizeilichen Notstands eingegriffen werden darf. Die vorliegende 

Arbeit konzentriert sich dabei auf Versammlungen unter freiem Himmel, sodass die 

Generalklausel § 15 Abs. 1 Versammlungsgesetz (VersG) zum Verbot einer solchen 

Versammlung vordergründig betrachtet wird. 

Ziel der Arbeit ist die kritische Überprüfung der Allgemeinverfügung und die Auseinan-

dersetzung mit den ergangenen gerichtlichen Entscheidungen im Kontext des G20-

Gipfels 2017 in Hamburg unter Bezugnahme der vorangestellten theoretischen Ausfüh-

rungen. 

 

                                                
1 BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Leitsatz 1. 
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2 Versammlungsfreiheit 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit ist in Art. 8 GG geregelt. Versammlungsver-

bote stellen einen Eingriff in dieses Grundrecht dar. Aus diesem Grund wird zunächst 

untersucht, wie die Versammlungsfreiheit nach der Grundrechtssystematik abzugren-

zen ist und welchen persönlichen und sachlichen Schutzbereich die Versammlungs-

freiheit umfasst. Ob und wie in diesen Schutzbereich eingegriffen werden kann und 

inwiefern verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz gewährleistet wird, wird anschließend 

betrachtet. 

2.1 Versammlungsfreiheit in der Systematik der Grundrechte 

Die Versammlungsfreiheit zählt als Freiheitsgrundrecht zu den Kommunikationsgrund-

rechten und wird im Kontext dieser Grundrechtsart betrachtet. Kommunikationsgrund-

rechte sind neben der Versammlungsfreiheit die Meinungsfreiheit nach Art. 5 GG sowie 

die Vereinigungsfreiheit nach Art. 9 GG.2 Sie stehen selbstständig neben dem Grund-

recht der Versammlungsfreiheit.3 Die Abgrenzung der Grundrechte zueinander wird 

aus den jeweiligen Sichtweisen auf die zu behandelnden Gegenstände ersichtlich. 

Handelt es sich lediglich um Eingriffe in Bezug zu kommunikativen Inhalten einer Ver-

sammlung, so beziehen sich diese auf Art. 5 GG.4 Ist die Versammlung als Arbeits-

kampfmaßnahme einzustufen, so wird das Versammlungsverhalten nach Art. 9 GG 

ausgelegt.5 

Die Menschenwürde als Kern der einzelnen Grundrechte nach Art. 1 Abs. 1 GG „ist 

uneingeschränkt geschützt und hat stets Vorrang vor der Versammlungsfreiheit“6. Als 

Abwehrrecht wird die Menschenwürde im Zusammenhang mit den jeweiligen Grund-

rechten betrachtet und definiert dabei den Teil des Schutzbereiches, in den unter kei-

nen Umständen eingegriffen werden darf. Ein Eingriff in den Menschenwürdekern be-

zogen auf die Versammlungsfreiheit besteht dann, wenn das Recht missbraucht wird, 

um der Menschenwürde zuwiderlaufende Handlungen innerhalb einer solchen Ver-

sammlung durchzuführen, bspw. in Form von öffentlichen Demütigungen oder Bloß-

stellungen von Versammlungsteilnehmern. 

In diesem Zusammenhang ist die Betrachtung der allgemeinen Handlungsfreiheit nach 

Art. 2 Abs. 1 GG notwendig. Als Auffanggrundrecht steht es hinter den spezielleren 

                                                
2 vgl. Kingreen/Poscher, Grundrechte, 33. Aufl. 2017, Rn. 806. 
3 vgl. BVerfG, Beschluss vom 26. Juni 1990 – 1 BvR 776/84 –, BVerfGE 82, 236-271, juris, Rn. 78. 
4 vgl. Michael/Morlok, Grundrechte, 4. Aufl. 2014, § 9 Rn. 264. 
5 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, Einleitung Rn. 106. 
6 Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, Einleitung Rn. 103. 
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Freiheitsrechten und wird nur dann angewandt, wenn Personen oder Sachverhalte 

nicht vom Schutzbereich des spezielleren Grundrechts gedeckt werden.7 

2.2 Schutzbereich 

Der Schutzbereich beschreibt den Umfang des jeweiligen Grundrechts und schafft eine 

Abgrenzung zu anderen Grundrechten. Die Differenzierung erfolgt in den persönlichen 

und sachlichen Schutzbereich zur Unterscheidung des Schutzsubjekts und des 

Schutzobjekts. Der persönliche Schutzbereich dient der Beschreibung des Personen-

kreises und der sachliche Schutzbereich definiert den Lebenssachverhalt, welcher 

durch das Grundrecht geschützt wird. 

Art. 8 Abs. 1 GG ist ein Bürgerrecht. Nach diesem Wortlaut haben alle Deutschen im 

Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG das Recht, sich zu versammeln. Eine Erweiterung des 

persönlichen Schutzbereiches kann durch die Verfassung des jeweiligen Bundeslan-

des festgesetzt werden. Darüber hinaus existiert eine geteilte Meinung darüber, ob 

auch Ausländer und Staatenlose zum persönlichen Schutzbereich über die Anwendung 

des Menschenrechtskerns8 und nach Maßgabe des Art. 2 Abs. 1 GG als Auffanggrund-

recht9 zählen oder ob eine solche Interpretation der Verfassungsentscheidung zur 

Missachtung der differenzierten Grundrechtssystematik zwischen Bürger- und Men-

schenrechten führt10. 

Der sachliche Schutzbereich des Art. 8 Abs. 1 GG umfasst nach dem Wortlaut „friedli-

che Versammlungen ohne Waffen“. Eine einheitliche Definition des Versammlungsbe-

griffes liegt nach der Definition des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vor: „Ver-

sammlungen im Sinne des Art. 8 GG sind demnach örtliche Zusammenkünfte mehrerer 

Personen zur gemeinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbil-

dung gerichteten Erörterung oder Kundgebung.“11 

Aus der Grundrechtssystematik geht hervor, dass Versammlungen von Einzelpersonen 

keinen Schutz durch die Versammlungsfreiheit genießen, sondern sich auf andere ein-

schlägige Grundrechte, wie Art. 5 GG, beziehen können.12 Es folgt daraus, dass sich 

mindestens zwei Personen zusammenfinden müssen, um den Schutz der Versamm-

lungsfreiheit zu erhalten. Darüber hinaus wird die Verfolgung eines gemeinsamen 

Zwecks und die damit innerliche Verbundenheit zu gemeinsamen Handeln durch den 

Versammlungsbegriff gefordert.13 „Die Verbundenheit der Teilnehmer durch einen be-

                                                
7 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, Einleitung Rn. 104. 
8 vgl. BVerfG, Beschluss vom 10. Mai 1988 – 1 BvR 482/84 –, BVerfGE 78, 179-200, juris, Rn. 49. 
9 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, Einleitung Rn. 104. 
10 vgl. Depenheuer in Maunz/Dürig, Grundgesetz, Stand: November 2006, Art. 8 Rn. 109. 
11 BVerfG, Beschluss vom 24. Oktober 2001 – 1 BvR 1190/90 –, BVerfGE 104, 92-126, juris, Rn. 41. 
12 vgl. Depenheuer in Maunz/Dürig, Grundgesetz, Stand: November 2006, Art. 8 Rn. 44. 
13 vgl. Jarass in Jarass/Pieroth, Grundgesetz, 15. Aufl. 2018, Art. 8 Rn. 3. 

https://www.juris.de/r3/?docId=BJNR000010949BJNE002400314&docFormat=xsl&oi=MM88G3u7kD&docPart=S&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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liebigen Zweck reicht mithin nicht aus.“14 Dies schließt aus, dass bloße Ansammlungen 

von Menschen oder Veranstaltungen zur Zurschaustellung eines Lebensgefühls unter 

den Versammlungsbegriff fallen.15  

Die Beschränkung des Versammlungsinhaltes auf öffentliche Themen wird durch die 

oben genannte Definition nicht vorgenommen. Vielmehr wird durch die Grundrechts-

systematik und durch den Wortlaut des Art. 8 GG16 deutlich, dass innerhalb der Kom-

munikationsgrundrechte jede Form, von verbaler zu nonverbaler Kommunikation17, 

vom Versammlungsbegriff gedeckt ist. Es wird ersichtlich, dass Versammlungen in 

unterschiedlicher Art und Weise stattfinden können. Eine Problematik in der einheitli-

chen Rechtsanwendung besteht vor allem dann, wenn eine Versammlung in ihrem 

Gesamtgepräge unterschiedliche Elemente beinhaltet, die nur zu einem Teil dem Ver-

sammlungsbegriff entsprechen. Eine bis jetzt noch nicht abschließend geklärte Rechts-

frage stellte sich in diesem Zusammenhang mit den zum G20-Gipfel angemeldeten 

Protestcamps. Diese Problematik wird im sechsten Kapitel näher untersucht. 

Ferner enthält der sachliche Schutzbereich des Art. 8 GG zum einen den Schutz an 

einer Versammlung mitzuwirken und zum anderen die Entscheidung von ihr fernzu-

bleiben.18 Zusätzlich obliegt dem Grundrechtsträger das „Selbstbestimmungsrecht über 

Ort, Zeitpunkt, Art und Inhalt der Veranstaltung“19. Die Versammlungsfreiheit schließt 

die Teilnahme, die Leitung und die Versammlung als solche in dem Maße ein, dass die 

Vorbereitungen, die Anreise, die Durchführung und die Abreise unter dem Schutz der 

Versammlungsfreiheit fallen.20 Vom Schutzbereich nicht erfasst, sind unfriedliche Ver-

sammlungen oder bewaffnete Versammlungsteilnehmer.21 Unfriedlichkeit wird, auf-

grund der fehlenden Definition der Friedlichkeit, in Anlehnung an 

§§ 5 Nr. 3, 13 Abs. 1 Nr. 2 VersG als negative Legaldefinition22 angenommen, wenn 

die Versammlung „einen gewalttätigen oder aufrührerischen Verlauf“ nimmt. Darüber 

hinaus dürfen auf der Versammlung keine Waffen mitgeführt werden, die unter die De-

finition des § 1 Abs. 2 des Waffengesetzes fallen sowie Gegenstände, die eine Waffe 

darstellen.23 Verhalten sich einzelne Versammlungsteilnehmer unfriedlich oder tragen 

diese Waffen mit sich, wird der Grundrechtsschutz jedoch nicht generell für alle Teil-

nehmer der Versammlung verwirkt.24 

                                                
14 Wolff, Grundgesetz, 12. Aufl. 2018, Art. 8 Rn. 2. 
15 vgl. Wolff, Grundgesetz, 12. Aufl. 2018, Art. 8 Rn. 2. 
16 vgl. Schmidt, Grundrechte, 18. Aufl. 2015, Rn. 607. 
17 vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 60. 
18 vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 61. 
19 vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 61. 
20 vgl. Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 13. 
21 vgl. Depenheuer in Maunz/Dürig, Grundgesetz, Stand: November 2006, Art. 8 Rn. 78. 
22 vgl. Schmidt, Grundrechte, 18. Aufl. 2015, Rn. 621. 
23 vgl. Kunig in v. Münch/Kunig, Grundgesetz, 6. Aufl. 2012, Art. 8 Rn. 26. 
24 vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 92. 
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Art. 8 Abs. 2 GG bezieht sich auf „Versammlungen unter freiem Himmel“. Hierbei wird 

nicht der Wortlaut als Maßstab herangezogen, sondern eine sinngemäße Interpretation 

vorgenommen. „Unter freiem Himmel findet eine Versammlung deshalb statt, wenn sie 

räumlich nicht von der Allgemeinheit abgeschirmt, sondern für jeden zugänglich ist.“25 

Primär ist nicht die Verhinderung der Sicht auf den freien Himmel durch den Wortlaut 

vorgeschrieben, sondern die Öffnung des Zugangs der Versammlung für die Allge-

meinheit. 

2.3 Eingriff in den Schutzbereich 

Ein Eingriff in den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 Abs. 1 GG liegt 

dann vor, „wenn eine Versammlung verboten, aufgelöst oder die Art und Weise der 

Durchführung durch einen staatlichen Akt beschränkt wird.“26 Kein Eingriff liegt hinge-

gen vor, wenn der jeweilige Sachverhalt nicht vom Schutzbereich gedeckt wird. Die 

verfassungsrechtliche Rechtfertigung von Eingriffen durch Schrankenziehung wird ne-

ben der Einhaltung der allgemeinen Schrankenanforderungen durch den Eingriffsvor-

behalt des Art. 8 Abs. 2 GG und die Existenz verfassungsimmanenter Schranken ge-

währleistet. 

Ein Grundrechtseingriff bedarf einer gesetzlichen Grundlage, die den allgemeinen 

Schrankenanforderungen entspricht. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit des Ein-

griffes, d. h. die Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit muss gegeben und 

die Eingriffsgrundlage insoweit deutlich formuliert sein, sodass es dem Bestimmtheits-

gebot gerecht wird. Art. 19 GG setzt drei weitere Anforderungen an die Eingriffsgrund-

lage voraus, die sich in das Einzelfallgesetzverbot, das Zitiergebot und die Wesensge-

haltsgarantie untergliedern. Die gesetzliche Grundlage muss demzufolge generell-

abstrakt formuliert sein, auf das eingeschränkte Grundrecht verweisen und keine dem 

Wesensgehalt des Grundrechts zuwiderlaufende Regelungen treffen.27 

In die Versammlungsfreiheit kann durch den Eingriffsvorbehalt des Art. 8 Abs. 2 GG 

durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Voraussetzung für 

diesen Eingriff ist, dass eine Versammlung unter freiem Himmel vorliegt und es sich 

um eine versammlungsspezifische Materie handelt, welche bspw. nicht nur auf den 

Inhalt der Versammlung abstellt.28 

Es ist erforderlich, dass zur Umsetzung der Forderung „durch Gesetz oder aufgrund 

eines Gesetzes“ nach Art. 8 Abs. 2 GG ein formelles Gesetz erlassen wird, welches 

zum Erlass von materiellem Recht ermächtigen kann. Insbesondere sei hier auf das 

                                                
25 Hong in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, B Rn. 62. 
26 Schmidt, Grundrechte, 18. Aufl. 2015, Rn. 630. 
27 vgl. Hong in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, B Rn. 55. 
28 vgl. Schmidt, Grundrechte, 18. Aufl. 2015, Rn. 631. 
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Versammlungsgesetz verwiesen. Daneben existieren weitere die Versammlungsfreiheit 

beschränkende Gesetze, die sich bspw. auf das Straßen- und Wegerecht sowie das 

Polizei- und Ordnungsrecht beziehen, soweit das Versammlungsgesetz nicht als spe-

ziellere Regelung vorgeht. 

Anforderungen an die Beschränkungen der Versammlungsfreiheit werden aus dem 

Brokdorf-Beschluss entnommen, welcher sich auf die Generalklausel 

§ 15 Abs. 1 VersG bezieht. Demnach dürfen Beschränkungen der Versammlungsfrei-

heit „nur zum Schutz gleichwertiger Rechtsgüter unter strikter Wahrung des Grundsat-

zes der Verhältnismäßigkeit und nur bei einer unmittelbaren, aus erkennbaren Um-

ständen herleitbaren Gefährdung dieser Rechtsgüter erfolgen“29. Die zu schützenden 

Rechtsgüter und die Anforderungen an die Gefährdung werden an späterer Stelle nä-

her beleuchtet. 

Vom Eingriffsvorbehalt aus Art. 8 Abs. 2 GG sind alle Versammlungen ausgeschlos-

sen, die von der Definition der Versammlungen unter freiem Himmel nicht umfasst 

werden.30 Insbesondere zählen nichtöffentliche Versammlungen und Versammlungen 

in geschlossenen Räumen darunter, da von diesen typischerweise geringere Gefahren 

ausgehen und ein Eingriffsvorbehalt nicht notwendig erscheint. Diese Versammlungen 

werden vorbehaltlos gewährleistet und sind „nur zum Schutz von Grundrechten Dritter 

oder anderer Rechtsgüter von Verfassungsrang“31 einschränkbar. Diese verfassungs-

immanenten Schranken sind wesentlicher Bestandteil eines jeden Grundrechts und 

entstehen dort, wo Grundrechtskollisionen auftreten, die eine Abwägung der jeweiligen 

Schutzgüter erfordern.32 

2.4 Verfassungsgerichtlicher Rechtsschutz 

Der verfassungsgerichtliche Rechtsschutz wird auf Bundesebene durch die Verfas-

sungsbeschwerde gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG i. V. m. § 13 Nr. 8a Bundesverfas-

sungsgerichtsgesetz (BVerfGG) sowie durch die Möglichkeit der einstweiligen Anord-

nung durch das BVerfG nach § 32 Abs. 1 BVerfGG gewährleistet. 

„Die Verfassungsbeschwerde ist ein dem Staatsbürger eingeräumter außerordentlicher 

Rechtsbehelf, mit dem er Eingriffe der öffentlichen Gewalt in seine Grundrechte ab-

wehren kann.“33 Die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde richtet sich nach den 

allgemeinen Zulässigkeitsvoraussetzungen des §§ 90 ff. BVerfGG. Es gilt der Grund-

satz der Subsidiarität gemäß § 90 Abs. 2 S. 1 BVerfGG, sodass die Verfassungsbe-

                                                
29 BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Leitsatz 2.2. 
30 vgl. Hartmann in Kahl/Waldhoff/Walter, Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Stand: Juni 2018, 
Art. 8 Rn. 340. 
31 Depenheuer in Maunz/Dürig, Grundgesetz, Stand: November 2006, Art. 8 Rn. 151. 
32 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, Einleitung Rn. 60. 
33 BVerfG, Urteil vom 27. Januar 1965 – 1 BvR 213/58 –, BVerfGE 18, 315-344, juris, Rn. 23. 
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schwerde grundsätzlich erst nach Erschöpfung des Rechtswegs eingelegt werden 

kann.34 Die Begründetheit orientiert sich im Rahmen der Versammlungsfreiheit an der 

materiell-grundrechtlichen Rechtsprechungslinie, welche von der Überprüfung der 

„Grundrechtsverstöße bei der Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts“35 ge-

kennzeichnet ist. Der Umfang der Überprüfung ist abhängig vom Grad der Grund-

rechtsgefährdung.36 Das BVerfG ist folglich nicht angehalten die ergangenen Verfü-

gungen und Urteile auf Rechtsfehler bei Anwendung des einfachen Rechts zu kontrol-

lieren, sondern beurteilt lediglich inwieweit Grundrechte verletzt sind und ob dieser 

Eingriff verfassungsrechtlich gerechtfertigt ist. 

Die Instanz des Eilrechtschutzes nach § 32 Abs. 1 BVerfGG eröffnet die Möglichkeit 

der vorläufigen Regelung in Form der einstweiligen Anordnung und ist aufgrund der 

zeitlichen Gebundenheit der Versammlungsdurchführung von großer Bedeutung. Der 

Erlass einer einstweiligen Anordnung ist möglich, „wenn dies zur Abwehr schwerer 

Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus einem anderen wichtigen 

Grund zum gemeinen Wohl dringend geboten ist.“ Dies ist regelmäßig nicht gegeben, 

wenn kein Versammlungsverbot vorliegt, eine mögliche Verfassungsbeschwerde kei-

nen Erfolg haben wird oder das Hauptsacheverfahren aus zeitlicher Sicht und unter 

Beachtung des Grundsatzes der Subsidiarität den Versammlungszweck nicht hindern 

würde.37 Liegt kein eindeutiges Ergebnis über die Einschätzung des Erfolges einer Ver-

fassungsbeschwerde vor, wird eine Folgeabwägung vorgenommen, in welcher die 

Konsequenzen des Erlasses oder des Unterlassens einer einstweiligen Anordnung 

erörtert werden. Auch hier gilt der Grundsatz der Subsidiarität, sodass zunächst vor 

den Fachgerichten um Eilrechtschutz nachgesucht werden muss. 

 

                                                
34 vgl. Hong in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, H Rn. 94. 
35 Hong in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, H Rn. 96. 
36 vgl. Hartmann in Kahl/Waldhoff/Walter, Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Stand: Juni 2018, Art. 8 
Rn. 410. 
37 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, Einleitung Rn. 140. 
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3 Versammlungsgesetz 

Das Versammlungsgesetz dient als Rechtsgrundlage für Versammlungsverbote und 

resultiert aus dem Eingriffsvorbehalt gemäß Art. 8 Abs. 2 GG. Verbote als belastende 

Maßnahme bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. In diesem Kapitel soll der Anwen-

dungsbereich des Versammlungsgesetzes untersucht werden und die Möglichkeiten 

der versammlungsrechtlichen Maßnahmen aufgezeigt werden. Die Überprüfung der 

Anwendung des Versammlungsgesetzes erfolgt zunächst unter Beachtung der Födera-

lismusreform I und der damit verbundenen Änderung der Gesetzgebungskompetenz. 

Danach werden die unterschiedlichen Auffassungen bezüglich des Versammlungsbe-

griffes im versammlungsrechtlichen und verfassungsrechtlichen Kontext gegenüberge-

stellt und eine kurze Übersicht über die versammlungsrechtlichen Maßnahmen wieder-

gegeben. 

3.1 Änderung der Gesetzgebungskompetenz 

Das Versammlungsrecht zählte nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 3 GG a. F., einsehbar im An-

hang 1, bisher zur konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz. Der Bund hatte von 

diesem Recht mit dem Erlass des Versammlungsgesetzes Gebrauch gemacht, sodass 

eine eigenständige Regelung durch die Länder nicht mehr möglich war. Durch die am 

01. September 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform I wurde die Gesetzge-

bungsbefugnis des Versammlungsrechts vom Bund auf die Länder übertragen. Den 

stenografischen Protokollen der Bundesstaatskommission kann entnommen werden, 

dass die Ursache für die Änderung der Gesetzgebung die Reduzierung der Verflech-

tung und die Stärkung der Gesetzgebungsbefugnisse der Länder war.38 

Das Versammlungsgesetz gilt gemäß Art. 125a Abs. 1 GG weiter, kann aber durch 

landeseigene Regelungen abgelöst werden. Einige Länder haben die alleinige Gesetz-

gebungskompetenz nach Art. 70 GG genutzt, andere beziehen sich weiterhin auf die 

bundesgesetzlichen Regelungen, sodass die Gültigkeit des Versammlungsgesetzes 

noch nicht obsolet geworden ist. Ein Problem, welches mit der Modifizierung der Ge-

setzgebungskompetenz einhergeht, ist die mangelnde Möglichkeit der Anpassung des 

bundesrechtlichen Versammlungsgesetzes. Grundsätzlich hat der Bund keine Kompe-

tenz mehr Änderungen vorzunehmen, d. h. wesentliche Bestandteile dürfen im Ver-

sammlungsgesetz nicht mehr umgeformt werden.39 Die damit verbundene Handlungs-

einschränkung stellt bei fehlender landesrechtlicher Regelung ein Problem bei der Wei-

terentwicklung des Versammlungsgesetzes dar. 

                                                
38 vgl. Meyer, Stenografischer Bericht, 12. Dezember 2003, S. 62 C. 
39 vgl. Lux in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, D Rn. 3 ff. 



 

 12 

3.2 Versammlungsbegriff 

Der Versammlungsbegriff nach dem Versammlungsgesetz wird in der Hinsicht enger 

als in Art. 8 GG ausgelegt, dass in einzelnen Regelungen wie z.B. 

§§ 1 Abs. 1, 14 VersG eine Differenzierung der Versammlung bezüglich ihrer stationä-

ren oder mobilen Form stattfindet. Die Versammlung im Sinne des Versammlungsge-

setzes ist ausschließlich eine stationäre Versammlung. Davon zu unterscheiden ist der 

Aufzug, also eine sich fortbewegende, mobile Versammlung. Diese Differenzierung 

führt bei der Anwendung des Versammlungsgesetzes häufig zu Abgrenzungsfragen, 

da Übergangsformen von stationären und mobilen Versammlungen auftreten können.40 

Ferner bezieht sich das Versammlungsgesetz nur auf öffentliche Versammlungen und 

engt somit den verfassungsrechtlichen Begriff, welcher auch nichtöffentliche Versamm-

lungen miteinbezieht, weiter ein. Die Versammlungsart bestimmt sich danach, „ob die 

Versammlung einen abgeschlossenen oder einen individuell nicht abgegrenzten Per-

sonenkreis erfaßt“41. Demzufolge findet eine nichtöffentliche Versammlung meist in 

geschlossenen Räumen, nach vorheriger Einladung oder Ankündigung für eine be-

stimmte Zielgruppe unter Ausgrenzung einer großen Anzahl von Personen, statt.42 Eine 

weite Auslegung gegenüber der Verfassung ist hingegen durch die Ausdehnung des 

Bürgerrechts auf ein Menschenrecht gegeben.43 In der Anwendung des Versamm-

lungsgesetzes gilt es stets darauf zu achten, welche Vorschriften für die jeweilige Art 

der Veranstaltung gelten. 

3.3 Gewährleistung der Versammlungsfreiheit 

Die verfassungsrechtlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Versammlungsfrei-

heit müssen durch das Versammlungsgesetz erfüllt werden.  

Das Versammlungsgesetz greift die verfassungsrechtlichen Regelungen des Schutzbe-

reiches auf. § 1 VersG normiert die Versammlungsfreiheit für öffentliche Versammlun-

gen als Menschenrecht. Der persönliche Schutzbereich bleibt für nichtöffentliche Ver-

sammlungen nach Art. 8 GG allen Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG eröffnet 

und wird für öffentliche Versammlungen als ein Menschenrecht erweitert. Der sachliche 

Schutzbereich wird in §§ 2 Abs. 3, 17a Abs. 1 VersG aufgegriffen, indem Versammlun-

gen waffenlos und nach §§ 5 Nr. 3, 13 Abs. 1 Nr. 2 VersG friedlich, d. h. ohne „gewalt-

tätigen oder aufrührerischen Verlauf“, stattfinden sollen.  

Das Versammlungsgesetz ist Ausfluss des Eingriffsvorbehaltes des Art. 8 Abs. 2 GG. 

Der Eingriffsvorbehalt wird durch die §§ 14 ff. VersG konkretisiert, indem die Versamm-

                                                
40 vgl. Lux in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, D Rn. 79. 
41 BVerwG, Beschluss vom 14. Februar 1996 – 1 B 203/95 –, juris, Rn. 4. 
42 vgl. Lux in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, D Rn. 67. 
43 vgl. Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 10. Aufl. 2018, § 19 Rn.10. 
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lungsfreiheit in Form der Anmeldungspflicht, dem Verbots-, Auflagen- und Auflösungs-

vorbehalt, der Ortsbeschränkung, dem Schutzwaffen- und Vermummungsverbot und 

den Vorschriften über die Organisation der Versammlung beschränkt wird. Darüber 

hinaus führt das Versammlungsgesetz die Einschränkungen durch verfassungsimma-

nente Schranken in den §§ 5 ff. VersG für Versammlungen in geschlossenen Räumen 

aus, die nicht vom Eingriffsvorbehalt des Art. 8 Abs. 2 GG gedeckt werden. Die Diffe-

renzierung von Versammlungen und Aufzügen im Rahmen des Versammlungsgeset-

zes und die fehlende Regelung für nichtöffentliche Versammlungen ist für 

Art. 8 Abs. 2 GG insoweit nicht relevant, da der Eingriffsvorbehalt auf der einen Seite 

einen weiten Versammlungsbegriff kennt und auf der anderen Seite die Begrenzung 

auf öffentliche Versammlungen einen geringeren Eingriff in das Grundrecht bedeutet. 

Das Versammlungsgesetz gewährleistet und beschränkt das Selbstbestimmungsrecht 

„über Ort, Zeitpunkt, Art und Inhalt der Veranstaltung“44 im gebotenen Maße. Die Orts-

wahl ist häufig mit dem Wunsch verbunden, dass die Versammlung in unmittelbarer 

Nähe zu symbolträchtigen oder mit dem Versammlungszweck verknüpften Orten statt-

findet. Grundsätzlich sind Versammlungen auf öffentlichen Flächen möglich, soweit 

diese für die Allgemeinheit frei zugänglich sind und ohne vorherige Einwilligung genutzt 

werden können. Das Recht kann jedoch aufgrund von Kollisionen mit anderen Grund-

rechten und aufgrund von Gefahren der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht aus-

nahmslos gewährleistet werden. Versammlungen sind weiterhin auch an gesetzlich 

geschützten Orten verboten, wenn die Versammlung nach § 15 Abs. 2 VersG „an ei-

nem Ort stattfinden, der als Gedenkstätte von historisch herausragender, überregiona-

ler Bedeutung an die Opfer der menschenunwürdigen Behandlung unter der national-

sozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft erinnert“ und nach § 16 VersG solche 

Orte, die unter die Bannmeilengesetze fallen. Einschränkungen der zeitlichen Kompo-

nente einer Versammlung sind im Versammlungsgesetz nicht aufgeführt, da diese ihre 

Grenze in spezifischen Vorschriften zum Schutz der Rechte Dritter, wie in den Rege-

lungen zum Schutz der persönlichen Ruhe, zu finden sind. Die Gestaltung der Ver-

sammlung wird durch das Versammlungsgesetz insofern nicht begrenzt, da eine Viel-

zahl unterschiedlicher Versammlungsformen vom Selbstbestimmungsrecht getragen 

werden, solange diese vom Schutzbereich des Grundrechts umfasst sind. Schranken 

lassen sich in § 17a Abs. 2 VersG in Form des Vermummungsverbots und in Ein-

schränkungen in Form von Erlaubnisvorbehalten, die nicht durch die Konzentrations-

                                                
44 BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 61. 
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wirkung45 des Versammlungsgesetzes gedeckt werden, in weiteren Fachgesetzen wie-

derfinden.46 

Darüber hinaus können weitere Einschränkungen der örtlichen, zeitlichen oder gestal-

terischen Komponente im individuellen Fall notwendig sein, um die Gefährdung der 

öffentlichen Sicherheit und Ordnung auszuschließen. 

3.4 Übersicht über versammlungsrechtliche Maßnahmen 

Maßnahmen gegen eine Versammlung stellen einen belastenden Eingriff in die Rechte 

der Betroffenen dar und bedürfen nach dem Grundsatz des Vorbehaltes des Gesetzes 

einer gesetzlichen Grundlage. Das Versammlungsgesetz als spezifisches Gefahren-

abwehrrecht enthält „die wichtigsten ordnungsrechtlichen Bestimmungen für die Durch-

führung von Versammlungen.“47 Das allgemeine Gefahrenabwehrrecht kann aufgrund 

der Polizeirechtsfestigkeit des Versammlungsrechts demzufolge nicht als gesetzliche 

Grundlage für Maßnahmen während einer Versammlung herangezogen werden, es sei 

denn sogenannte Mindermaßnahmen des allgemeinen Gefahrenabwehrrechts sind als 

mildere Mittel besser geeignet, als die Handlungsmöglichkeiten, die das Versamm-

lungsrecht bietet.48 Ein zentrales Problem in diesem Zusammenhang stellen Eingriffe 

gegen Teilnehmer vor und nach einer Versammlung dar. Zu diesem Zweck sind meist 

keine Ermächtigungsgrundlagen im Versammlungsgesetz zu finden und ein Rückgriff 

aufgrund der häufig fehlenden Beachtung des Zitiergebots im Polizeirecht nicht mög-

lich.49 

Die Anordnungen, bezogen auf die Versammlung selbst, können nach dem zeitlichen 

Kontext und nach der Versammlungsart differenziert werden. Die wichtigsten Eingriffe 

für Versammlungen unter freiem Himmel sind vor Beginn die Auflagen und Verbote 

nach § 15 Abs.1 und Abs. 2 VersG und während der Durchführung die Auflösung ent-

sprechend § 15 Abs. 3 VersG. 

Maßnahmen gegen Versammlungen in geschlossenen Räumen sind vor Beginn das 

Verbot gemäß § 5 VersG und während der Durchführung die Auflösung nach 

§ 13 VersG. Die Wahl des richtigen Mittels stellt eine Ermessensentscheidung dar. 

Darüber hinaus stehen den Behörden weitere Befugnisse für Versammlungen unter 

freiem Himmel zu, wie z.B. der Erlass von Anordnungen gemäß § 17a Abs. 4 VersG 

oder der Ausschluss von einzelnen Teilnehmern nach §§ 18 Abs. 3, 19 Abs. 4 VersG. 

 

                                                
45 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, § 15 Rn. 20. 
46 vgl. Lux in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, D Rn. 91-107. 
47 Depenheuer in Maunz/Dürig, Grundgesetz, Stand: November 2006, Art. 8 Rn. 136. 
48 vgl. Depenheuer in Maunz/Dürig, Grundgesetz, Stand: November 2006, Art. 8 Rn. 136. 
49 vgl. Meßmann, JuS 2007, S. 527 f. 
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4 Versammlungsverbot 

Nach der Betrachtung der gesetzlichen Grundlage folgt nun die speziellere Darstellung 

der Eingriffsvoraussetzungen des Versammlungsverbotes gemäß § 15 Abs. 1 VersG, 

das Aufzeigen der möglichen Handlungsformen sowie der Rechtsmittel im verwal-

tungsgerichtlichen Rechtschutz. 

4.1 Eingriffsvoraussetzungen 

§ 15 Abs. 1 VersG ist die Generalklausel50 für den Erlass von Versammlungsverboten 

für Versammlungen unter freiem Himmel. Zur Anwendung der Ermächtigungsgrundla-

ge muss zunächst die Anwendbarkeit des Versammlungsgesetzes des Bundes mög-

lich sein, d. h. es dürfen keine landeseigenen Regelungen als Ausfluss der Änderung 

der Gesetzgebungskompetenz vorrangig anzuwenden sein. Weiterhin ist eine Ver-

sammlung notwendig, welche die Voraussetzungen des versammlungsrechtlichen Be-

griffsverständnisses erfüllt und deren Beginn noch aussteht. Im spezifischen Fall des 

Versammlungsverbotes nach dem III. Abschnitt des Versammlungsgesetzes muss die 

Voraussetzung des Tatbestands „unter freiem Himmel“ vorliegen, um die Anwendbar-

keit des § 15 Abs. 1 VersG zu ermöglichen.  

Versammlungsverbote können gemäß § 15 Abs. 1 VersG durch die Versammlungsbe-

hörden erlassen werden, wenn „nach den zur Zeit des Erlasses der Verfügung erkenn-

baren Umständen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung bei Durchführung der Ver-

sammlung oder des Aufzuges unmittelbar gefährdet ist.“ Grundlegende Gerichtsent-

scheidung zur Untersuchung der genannten Tatbestandsvoraussetzungen stellt der 

Brokdorf-Beschluss dar. 

Die öffentliche Sicherheit umfasst „den Schutz zentraler Rechtsgüter wie Leben, Ge-

sundheit, Freiheit, Ehre, Eigentum und Vermögen des Einzelnen sowie die Unver-

sehrtheit der Rechtsordnung und der staatlichen Einrichtungen, wobei in der Regel 

eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit angenommen wird, wenn eine strafbare 

Verletzung dieser Schutzgüter droht.“51 Die Auffassung des Begriffes der öffentlichen 

Sicherheit geht mit der des allgemeinen Polizei- und Ordnungsrechts einher und kann 

in die Gruppen des Schutzes der geschriebenen Rechtsordnung, des Staates und der 

Individualrechtsgüter eingeteilt werden. Der Schutz der öffentlichen Sicherheit im Zu-

sammenhang mit der geschriebenen Rechtsordnung wird erst durch eine Rechtsnorm-

verletzung gestört, welche ein materiell hochrangiges Rechtsgut schützt52 und im Ver-

                                                
50 vgl. Ott/Wächtler/Heinhold, Gesetz über Versammlungen und Aufzüge, 7. Aufl. 2010, § 15 Rn. 1.  
51 BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 77. 
52 vgl. Wolff, Grundgesetz, 12. Aufl. 2018, Art. 8 Rn. 15. 
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hältnis zur Versammlungsfreiheit gleichwertig53 ist. Aus diesem Grund bezieht sich ein 

Verbotsgrund im Bezug zur geschriebenen Rechtsordnung vor allem auf die tatsächli-

che oder mit hoher Wahrscheinlichkeit zukünftige Verwirklichung von Strafvorschrif-

ten.54 Liegt eine solche Rechtsnormverletzung vor, so wird größtenteils der Rückgriff 

auf eine Gefährdung der Individualrechtsgüter entbehrlich, sodass ein Verstoß gegen 

diese lediglich ein Hinweis auf den Anspruch der betroffenen Personen auf Tätigwer-

den der Behörden sein kann.55 

Der Schutz des Staates mit seinen Einrichtungen und seinen Veranstaltungen wird, wie 

die Individualrechtsgüter, durch eine Vielzahl von Strafvorschriften geschützt, sodass 

vorrangig Rechtsnormverstöße des geschriebenen Rechts als Begründung des Verbo-

tes angeführt werden. Ein nicht vollständig durch Strafvorschriften abgesicherter Be-

reich stellen Staatsbesuche dar, welche als geschützte Veranstaltungen zum Schutz-

bereich der öffentlichen Sicherheit zählen. Als Rechtsgrundlage kann Art. 29 des Wie-

ner Übereinkommens (WÜK) herangezogen werden, indem es heißt: „Der Empfangs-

staat behandelt ihn [die Person des diplomatischen Vertreters, Anm. d. Verf.] mit ge-

bührender Achtung und trifft alle geeigneten Maßnahmen, um jeden Angriff auf seine 

Person, seine Freiheit oder seine Würde zu verhindern.“ Staatsbesuche erfordern 

demzufolge eine höhere Sicherheit der Staatsgäste, sodass ein örtliches Versamm-

lungsverbot in Form eines Schutzraumes zur Gewährleistung der öffentlichen Sicher-

heit gerechtfertigt ist.56 Weiterhin zählen zum Schutzgut der öffentlichen Sicherheit die 

in § 15 Abs. 2 VersG aufgeführten Orte, sodass die strittige Begründung der Verlet-

zung der öffentlichen Ordnung in diesen Fällen, seit der Änderung des Versammlungs-

gesetzes 2005, nicht mehr notwendig ist.57 

Die öffentliche Ordnung umfasst „die Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln […], 

deren Befolgung nach den jeweils herrschenden sozialen und ethischen Anschauun-

gen als unerläßliche Voraussetzung eines geordneten menschlichen Zusammenlebens 

innerhalb eines bestimmten Gebiets angesehen wird.“58 Es gilt der Grundsatz, dass 

eine Verletzung der öffentlichen Ordnung keinen alleinigen Verbotsgrund darstellen 

kann, sondern vorrangig die von der öffentlichen Sicherheit umfassten Rechtsgüter ein 

Versammlungsverbot rechtfertigen.59 Folglich können Versammlungen nicht wegen 

ihres Mottos, welches sich bspw. an extremen politischen Meinungen orientiert, verbo-

ten werden. „Es liegt in diesem Fall keine Gefährdung der öffentlichen Ordnung vor, 

                                                
53 vgl. Hartmann in Kahl/Waldhoff/Walter, Bonner Kommentar zum Grundgesetz, Stand: Juni 2018, Art. 8 
Rn. 387. 
54 vgl. Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 44. 
55 vgl. Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 62. 
56 vgl. BVerfG, Ablehnung einstweilige Anordnung vom 06. Juni 2007 – 1 BvR 1423/07 –, juris, Rn. 29 f.  
57 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, § 15 Rn. 3. 
58 BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 77. 
59 vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 78. 
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weil es gerade Sinn und Aufgabe solcher Veranstaltungen sein kann, die Anschauun-

gen einer Minderheit […] in den öffentlichen Meinungs- und Willensprozess einzufüh-

ren“60, auch wenn „das Thema der Veranstaltung oder die Form der Kundgebung den 

herrschenden Ansichten der Bevölkerung […] widerspricht.“61 Die Behörden dürfen die 

Inhalte nicht politisch bewerten, sondern müssen diesen neutral gegenüberstehen.62 

Ein Ausnahmefall stellt die Rechtfertigung des Versammlungsverbotes mit der alleini-

gen Begründung der Sicherung der öffentlichen Ordnung dar, wenn die Art und Weise 

der Durchführung der Versammlung diese in dem Maße gefährdet, dass Auflagen zur 

Gefahrenvermeidung nicht als ausreichend angesehen werden.63 

Die unmittelbare Gefährdung stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, welcher voll-

ständig gerichtlich überprüft werden kann und ist gegeben, wenn „eine konkrete Sach-

lage vorliegt, die nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge den Eintritt eines Scha-

dens mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarten lässt“64. Erforderlich ist die Darstellung 

aller Indizien für ein Versammlungsverbot sowie die Gegenüberstellung der Gegenindi-

zien65 in einer Gefahrenprognose. Die Anforderungen an die Gefahrenprognose für 

den Erlass eines Verbotes sind hoch, da während einer Versammlung stets die Even-

tualität der Auflösung gegeben ist.66 Ein enger zeitlicher Rahmen von Gefahrenver-

dacht und -eintritt ist durch die Anforderung der Unmittelbarkeit als vorbeugende Maß-

nahme nicht möglich, vielmehr muss die angestellte Gefahrenprognose bei Erlass der 

Verfügung fehlerfrei und mit erkennbaren Umständen belegt sein. Eine bloße Vermu-

tung oder ein Verdacht der Gefährdung67 sind mithin nicht ausreichend. Es ist notwen-

dig alle konkreten und tatsächlichen Anhaltspunkte zu berücksichtigen, um eine tragfä-

hige Prognose aufzustellen.68 Primär werden die Tatsachen aus der Anmeldung und 

den Kooperationsgesprächen betrachtet. Auf polizeiliche Erkenntnisse und allgemeine 

Medienberichterstattungen wird ergänzend zurückgegriffen.69 Indizien, die für die Ge-

fahrenprognose relevant sein können, sind vor allem das Motto, die Anzahl der Teil-

nehmer, die Person des Anmelders und die Untersuchung früherer Versammlungen 

mit hinreichender Ähnlichkeit und einem tatsächlichen Bezug.70 Zu beachten gilt au-

ßerdem, dass ein Kausalzusammenhang zwischen der Durchführung der Versamm-

lung und der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung besteht.71 „Die Dar-

                                                
60 Ott/Wächtler/Heinhold, Gesetz über Versammlungen und Aufzüge, 7. Aufl. 2010, § 15 Rn. 25. 
61 Ott/Wächtler/Heinhold, Gesetz über Versammlungen und Aufzüge, 7. Aufl. 2010, § 15 Rn. 25. 
62 vgl. Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 77. 
63 vgl. BVerfG, Ablehnung einstweilige Anordnung vom 26. Januar 2001 – 1 BvQ 9/01 –, juris, Rn. 15. 
64 Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, § 15 Rn. 53. 
65 vgl. BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 18. August 2000 – 1 BvQ 23/00 –, juris, Rn. 29. 
66 vgl. VG Karlsruhe, Beschluss vom 02. Oktober 2012 – 4 K 2369/12 –, juris, Rn. 4. 
67 vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 80 
68 vgl. Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 76. 
69 vgl. Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 78. 
70 vgl. Ott/Wächtler/Heinhold, Gesetz über Versammlungen und Aufzüge, 7. Aufl. 2010, § 15 Rn. 94.  
71 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, § 15 Rn. 57. 
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legungs- und Beweislast für das Vorliegen von Gründen für ein Verbot oder eine Aufla-

ge liegt bei der Behörde.“72 

4.2 Rechtsfolge 

Die Rechtsfolge des Verbotes ist die „Untersagung einer geplanten Versammlung, be-

vor sie begonnen hat, um diese zu verhindern.“73 Liegt bei einer Auflage grundsätzlich 

ein Teilverbot in Form der Begrenzung des Selbstbestimmungsrechts vor, so handelt 

es sich bei einem Versammlungsverbot um ein Vollverbot der gesamten Versamm-

lung.74 Nicht zu verkennen ist dabei, dass auch Auflagen ab einem bestimmten Um-

fang einem Versammlungsverbot gleichzusetzen sind. Ein Versammlungsverbot nach 

§ 15 Abs. 1 VersG ist eine Ermessensentscheidung der Versammlungsbehörde, wel-

che aus den Bestandteilen des Entschließungs- und des Auswahlermessens besteht. 

Die Behörde befasst sich mit der Frage, ob sie im Rahmen des Entschließungsermes-

sens gegenüber der Versammlung tätig werden soll und welche Maßnahme sie in 

Form des Auswahlermessens nach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip für erforderlich, 

geeignet und angemessen hält. Die Versammlungsbehörde hat dieses Ermessen ge-

mäß § 40 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) pflichtgemäß umzusetzen. Das aus-

geübte Ermessen kann gemäß § 114 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) durch das 

Gericht eingeschränkt auf Ermessensfehler, die zur Rechtswidrigkeit der Maßnahme 

führen würden, überprüft werden.75 Die Behörde darf insofern ausschließlich innerhalb 

der zulässigen Entscheidungsgrenzen handeln. 

Das Entschließungsermessen besteht aus einem Abwägungsvorgang des Schutzes 

der gefährdeten Rechtsgüter gegen die Aufrechterhaltung des Grundrechts der Ver-

sammlungsfreiheit, welches „nur zum Schutz gleichwertiger Rechtsgüter“76 einge-

schränkt werden darf. Besteht im Einzelfall eine Gefährdung für Leib, Leben oder er-

hebliche Vermögenswerte ist das Entschließungsermessen auf Null reduziert.77  

Kommt die Versammlungsbehörde zu dem Entschluss gegen die Versammlung einzu-

greifen, schließt sich das Auswahlermessen im Entscheidungsprozess an. Das Aus-

wahlermessen ist gekennzeichnet von der fehlerfreien Auswahl der Maßnahme nach 

dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Dieses Prinzip verlangt, dass das ausgewählte Mittel 

die Gefahr abwenden kann, erforderlich ist und im Bezug zum Grundrecht der Ver-

sammlungsfreiheit in einem angemessenen Verhältnis steht. Hierbei gilt der Grundsatz: 

„Je höherrangig das geschützte Rechtsgut ist, desto eher wird sich das Ermessen da-

                                                
72 BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 12. Mai 2010 – 1 BvR 2636/04 –, juris, Rn. 19. 
73 Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, § 15 Rn. 115. 
74 vgl. Kingreen/Poscher, Polizei- und Ordnungsrecht, 10. Aufl. 2018, § 20 Rn. 38. 
75 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, § 15 Rn. 30. 
76 vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 70. 
77 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, § 15 Rn. 27. 
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hingehend verdichten, dass ein Verbot oder Beschränkungen der Versammlung aus-

zusprechen sind.“78 Versammlungsverbote unterliegen als ultima ratio strengen Anfor-

derungen und entsprechen in der Praxis eher dem Ausnahmefall. Daher ist die Ver-

sammlungsbehörde zunächst angehalten, die Gefahr mit einem milderen Mittel, wie 

beschränkende Auflagen oder Veränderungen der Versammlungsmodalitäten abzu-

wenden. Reichen diese nicht aus, so wird die Versammlungsbehörde in Abhängigkeit 

zum jeweiligen Einzelfall ein Versammlungsverbot aussprechen. 

4.3 Handlungsformen 

Das Versammlungsverbot ist gemäß § 35 S. 1 VwVfG eine hoheitliche Maßnahme, die 

„eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts 

trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist.“ Die Verfügung 

kann in Form eines einzelnen Verwaltungsakts oder als Allgemeinverfügung erlassen 

werden. Die allgemeinen verfahrensrechtlichen Anforderungen des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes müssen erfüllt sein. Die Anhörung wird gemäß § 28 Abs. 1 VwVfG häufig 

in Form von Kooperationsgesprächen79 mit dem Veranstalter durchgeführt und ist bei 

Allgemeinverfügungen nach § 28 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG nicht zwingend. Neben der Be-

gründung gemäß § 39 Abs. 1 VwVfG muss die Verfügung als wesentliche Gültigkeits-

voraussetzung eine klare und bestimmte Regelung aufweisen, die eine eindeutige Ein-

schätzung der Rechtslage ermöglicht.80 Gemäß § 41 VwVfG ist sie weiterhin dazu auf-

gefordert, die Verfügung ordnungsgemäß bekannt zu geben. 

Das Versammlungsverbot wird primär gegenüber dem Veranstalter der Versammlung 

als Adressat der behördlichen Verfügung erlassen.81 Ihm wird damit die Pflicht aufer-

legt, die Versammlungsteilnehmer über die ergangene Verfügung zu unterrichten. Ist 

dies nicht oder nur schwer möglich, so kann der Rückgriff auf den Erlass einer Allge-

meinverfügung erfolgen, welche durch öffentliche Bekanntmachung allen potenziellen 

Versammlungsteilnehmern zugeht.82 

Im Gegensatz zur konkret-individuellen Ausgestaltung eines Verwaltungsaktes stellt 

die Allgemeinverfügung nach § 35 S. 2 VwVfG eine konkret-generelle Regelung für ein 

bestimmtes Ereignis mit einer unbestimmten Anzahl von Personen dar. Ursache ist die 

schwere Bestimmung der betroffenen Personen bei Versammlungen unter freiem 

Himmel aufgrund der fehlenden Abgrenzung zur Öffentlichkeit. Es handelt sich bei 

Versammlungsverboten deswegen häufig um personenbezogene Allgemeinverfügun-

                                                
78 Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 116. 
79 vgl. Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 164. 
80 vgl. Ott/Wächtler/Heinhold, Gesetz über Versammlungen und Aufzüge, 7. Aufl. 2010, § 15 Rn. 12 ff. 
81 vgl. Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 92. 
82 vgl. Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 93. 
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gen, d. h. die Adressaten werden nur nach allgemeinen Merkmalen über die einzelne 

Versammlung zugeordnet.83  

Im Zusammenhang mit dem Versammlungsverbot wird weiterhin regelmäßig der So-

fortvollzug gemäß § 80 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 VwGO angeordnet, da andernfalls eingelegte 

Rechtsmittel gegen den Verwaltungsakt aufschiebende Wirkung entfalten und die Wir-

kung der Verfügung verloren gehen würde, sodass Versammlungen trotz des Verbotes 

durchgeführt werden könnten.84 Darüber hinaus werden häufig ergänzend alle Ersatz-

veranstaltungen untersagt, die mit der ursprünglichen Versammlung im Wesentlichen 

identisch sind.85 

4.4 Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz 

Rechtsschutz wird bei Verwaltungsakten vorrangig vor den Verwaltungsgerichten (VG) 

gegeben. Im verwaltungsgerichtlichen Hauptsachenrechtsschutz sind die häufigsten 

Klagearten die Anfechtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 1 VwGO zur Aufhebung des 

belastenden Verwaltungsaktes sowie die Fortsetzungsfeststellungsklage nach 

§ 113 Abs. 1 S. 4 VwGO zur Feststellung der Rechtswidrigkeit eines erledigten Verwal-

tungsaktes. Die Verpflichtungsklage gemäß § 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO besitzt aufgrund 

der Genehmigungsfreiheit einer Versammlung eine untergeordnete Rolle und kommt 

lediglich bei dem Begehr eines Versammlungsverbotes in Frage.86 

Die praktische Bedeutung der Anfechtungsklage tritt gegenüber der Fortsetzungsfest-

stellungsklage zurück, da die fortdauernde Rechtsbeeinträchtigung und damit die tat-

sächliche Beschwer durch den Verwaltungsakt im Versammlungsrecht durch Erledi-

gung dieser selten gegeben ist. Die Fortsetzungsfeststellungklage, „die eine nachträg-

liche Feststellung über die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes ermöglicht“87, wird 

im Versammlungsrecht häufig angewandt. Es muss dafür ein besonderes Feststel-

lungsinteresse vorliegen. Gründe für ein solches Interesse sind bei Vorliegen eines 

Versammlungsverbotes im häufigsten Fall eine schwere Grundrechtsbeeinträchtigung 

durch einen fortwährenden schweren Nachteil oder ein tiefer Eingriff in das Grundrecht 

der Versammlungsfreiheit.88 Weiterhin kann das Interesse zum Schutz vor zukünftigen 

Entscheidungen bei ähnlichen Versammlungen in Form der Wiederholungsgefahr89 

gegeben sein oder das Rehabilitationsinteresse90 bestehen, wenn den Nachwirkungen 

                                                
83 vgl. Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 161. 
84 vgl. Groscurth in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, G Rn. 167. 
85 vgl. Ott/Wächtler/Heinhold, Gesetz über Versammlungen und Aufzüge, 7. Aufl. 2010, § 15 Rn. 57. 
86 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, Einleitung Rn. 121. 
87 Peters in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, H Rn. 37. 
88 vgl. Peters in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, H Rn. 48. 
89 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, Einleitung Rn. 127. 
90 vgl. Peters in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, H Rn. 47. 
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einer in der Begründung des Verbotes aufgeführten persönlichen Diskriminierung ent-

gegnet werden soll. 

Dem verwaltungsgerichtlichen Eilrechtsschutz wird im Versammlungsrecht eine bedeu-

tende Rolle aufgrund der kurzfristigen Organisation von Versammlungen zugewiesen. 

Der vorläufige Rechtsschutz nach § 80 Abs. 5 VwGO wird eingeräumt, wenn keine 

aufschiebende Wirkung des Widerspruchs besteht. Entscheidungsgrundlage ist die 

Überprüfung der Erfolgsaussichten des eingelegten Rechtsbehelfs im Hauptsachever-

fahren. Dabei gilt: „Je gravierender die mögliche Grundrechtsbeeinträchtigung und die 

übrigen dem Antragssteller drohenden Nachteile sind, desto intensiver muss jedoch die 

Prüfung im Einzelfall erfolgen.“91 Die aufschiebende Wirkung kann nach erfolgter Prü-

fung durch Beschluss ganz oder teilweise wiederhergestellt oder angeordnet und mit 

Auflagen erlassen werden.92 

Eine weitere zentrale Norm im Versammlungsrecht ist der Antrag auf Erlass einer 

einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 S. 1 VwGO. Voraussetzung ist, dass ein 

mögliches Verbot vollendete Tatsachen schaffen würde und der vorläufige Rechts-

schutz auf andere Weise nicht mehr realisierbar wäre. Es ist ein Anordnungsgrund 

gegeben, wenn dem Antragsteller schwerwiegende Grundrechtsverletzungen drohen, 

welche im Hauptsacheverfahren nicht mehr ausgeräumt werden können.93 Es soll le-

diglich eine vorläufige Regelung getroffen werden, die keine Vorwegnahme der Haupt-

sacheentscheidung darstellt.94 „Manche vorläufige Maßnahmen nehmen die Hauptsa-

che rechtlich nicht vorweg, führen in bestimmten Einzelfällen aber zu einer rein tat-

sächlichen Vorwegnahme.“95 Dies ist im Versammlungsrecht durch die zeitliche Ge-

bundenheit häufig der Fall.  

                                                
91 Peters in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, H Rn. 74. 
92 vgl. Peters in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, H Rn. 76. 
93 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, Einleitung Rn. 136. 
94 vgl. Peters in Peters/Janz, Handbuch Versammlungsrecht, 2015, H Rn. 83. 
95 Happ in Eyermann/Fröhler, Verwaltungsgerichtsordnung, 2010, § 123 Rn. 66b. 
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5 Polizeilicher Notstand 

Der polizeiliche Notstand stellt eine besondere Einsatzlage dar. Die Begriffsbestim-

mung, der mögliche Anwendungsbereich, die notwendigen Voraussetzungen sowie die 

damit verbundenen Folgen werden in diesem Kapitel dargestellt. 

5.1 Begriffsbestimmung 

Es gilt der Grundsatz, dass Maßnahmen primär gegen den Störer96 zu richten sind und 

Versammlungsverbote auf der gesetzlichen Grundlage des § 15 Abs. 1 VersG basieren 

sollen. Kann die Gefahrenlage nicht durch die Inanspruchnahme des Störers abge-

wendet werden und ist der Rückgriff auf nicht verantwortliche Dritte als Nichtstörer 

notwendig, dann müssen die engen Voraussetzungen des in der Rechtsprechung an-

erkannten polizeilichen Notstands erfüllt sein. Es wird bedingt, „dass die Gefahr auf 

andere Weise nicht abgewehrt und die Störung auf andere Weise nicht beseitigt wer-

den können und die Verwaltungsbehörde nicht über ausreichende eigene, eventuell 

durch Amts- und Vollzugshilfe ergänzte, Mittel und Kräfte verfügt, um die Rechtsgüter 

wirksam zu schützen.“97 

Es wird zwischen dem echten und unechten polizeilichen Notstand unterschieden. Sind 

die Maßnahmen gegen den Störer tatsächlich nicht möglich, liegt ein echter polizeili-

cher Notstand vor. Ist hingegen der Eingriff gegen den eigentlichen Störer möglich, 

aber unverhältnismäßig gegenüber dem angestrebten Erfolg und mit erheblichen 

Nachteilen verbunden, wird ein unechter polizeilicher Notstand angenommen.98 

5.2 Anwendungsbereich 

Der polizeiliche Notstand stellt eine Ausnahmesituation dar. Verfügungen auf Grundla-

ge der Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten, vor allem gegenüber Nichtstörern 

sollen als letzte Alternative in Erwägung gezogen werden. Trotzdem gibt es Fälle, in 

denen die Inanspruchnahme der Nichtstörer erforderlich ist. Die häufigste Anwendung 

ist gegeben, wenn gegenüber einer friedlichen Versammlung massive Störungen von 

anderen Gruppen erwartet werden, die durch eine zu geringe Anzahl an Polizeikräften 

nicht verhindert werden kann. Die Untersagung der Ausgangsversammlung entzieht 

der störenden Versammlung konsequenterweise den Anlass, sich zu versammeln. 

Ein Beispiel stellt die am 20. August 2000 geplante Versammlung von Rechtsextremis-

ten in Hamburg dar, welche auf Grundlage des § 15 Abs. 1 VersG und mit Begründung 

des Vorliegens eines polizeilichen Notstands verboten wurde. In der Begründung des 

polizeilichen Notstands wurde angebracht, dass die polizeilichen Einsatzkräfte zur Si-

                                                
96 vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985 – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 91. 
97 BVerfG, Ablehnung einstweilige Anordnung vom 26. März 2001 – 1 BvQ 15/01 –, juris, Rn. 19. 
98 vgl. VG Gera, Urteil vom 17. Juli 2006 – 1 K 576/05.Ge –, juris, Rn. 32. 
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cherung der besonderen, angenommen Gefahrenlage der Versammlung und der er-

warteten gewalttätigen Gegendemonstrationen aufgrund zahlreicher Nebenveranstal-

tungen nicht ausreichen werden. Die Versammlungsverbote hielten jedoch nicht der 

bundesverfassungsgerichtlichen Überprüfung aufgrund der fehlenden Einschätzung 

des tatsächlichen Anlasses und der daraufhin ergangenen Entscheidung der Behörde 

stand, sodass durch die einstweilige Anordnung die aufschiebende Wirkung unter Be-

achtung von Auflagen wiederhergestellt wurde.99 

Darüber hinaus gibt es sehr umfangreiche Einsatzlagen, die ein weitreichendes Gebiet 

oder einen erheblichen zeitlichen Umfang haben, in denen eine Absicherung aller Ver-

sammlungen durch die begrenzte Anzahl der Mittel und Kräfte zur Sicherung der öf-

fentlichen Sicherheit und Ordnung nicht gegeben ist. Die regelmäßig stattfindenden 

Castor-Transporte in Deutschland stellen eine solche besondere Lage dar. Die Rechts-

figur des polizeilichen Notstands wurde im Zusammenhang mit dem Castor-Transport 

vom 26. März bis 08. April 2001 als Begründung der Allgemeinverfügung für das Ver-

bot sämtlicher Versammlungen entlang der Transportstrecke genutzt. In den Ausfüh-

rungen der Begründung wurde genannt, dass eine sehr komplexe polizeiliche Aufgabe 

aufgrund der langen Transportstrecke und der großen Anzahl von Demonstranten vor-

lag. Das Versammlungsverbot in Form der Allgemeinverfügung erstreckte sich auf alle 

Versammlungen und wurde durch das Vorhandensein des polizeilichen Notstands ver-

fassungsrechtlich legitimiert.100 

5.3 Voraussetzungen und Folge 

Vor Anwendung des polizeilichen Notstands werden die Möglichkeiten des Versamm-

lungsrechts überprüft, indem nach § 15 Abs. 1 VersG untersucht wird, ob ein Ver-

sammlungsverbot gegen die störende Versammlung verhangen und mit den vorhan-

denen und zusätzlich herangezogenen Mitteln durchgesetzt werden kann oder ob die 

Möglichkeit des Erlasses von Auflagen in Form von veränderten Versammlungsmodali-

täten, bspw. durch zeitliche oder örtliche Verlegung, einen ausreichenden Schutz durch 

Polizeikräfte ermöglicht, ohne dabei den Versammlungszweck zu vereiteln.101 Im Vor-

dergrund steht die Grundrechtsverwirklichung der Teilnehmer der friedlichen Versamm-

lung. Ist die Gewährleistung des Schutzes dieser, trotz des Einsatzes zahlreicher Poli-

zeikräfte, nicht möglich, ist erst dann ein Verbot gegenüber der friedlichen Versamm-

lung möglich, wenn die Voraussetzungen des polizeilichen Notstands erfüllt sind. 

Die Rechtsfigur des polizeilichen Notstands basiert auf den Grundsätzen des Polizei- 

und Ordnungsrechts, die bei der Heranziehung des Nichtstörers als Adressat einer 

                                                
99 vgl. BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 18. August 2000 – 1 BvQ 23/00 –, juris. 
100 vgl. BVerfG, Ablehnung einstweilige Anordnung vom 26. März 2001 – 1 BvQ 15/01 –, juris. 
101 vgl. BVerfG, Beschluss vom 18. August 2000 – 1 BvQ 23/00 –, juris, Rn. 42 f. 
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polizeilichen Maßnahme gelten.102 Es ist demnach erforderlich, dass die Maßnahmen 

gegenüber Nichtstörern verhältnismäßig und zumutbar sind. Die Verhältnismäßigkeit 

ist im Polizei- und Ordnungsrecht ein zentraler Bestandteil und wird mit drei Vorausset-

zungen untersetzt: „1. Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, 2. Maßnah-

men gegen den Verantwortlichen oder durch eigenen Einsatz der Behörden oder durch 

Beauftragte sind nicht oder nicht rechtzeitig möglich oder nicht erfolgsversprechend, 3. 

die Maßnahmen gegen den Nichtverantwortlichen werden auf das sachlich und zeitlich 

Unumgängliche beschränkt.“103 

Die erste Voraussetzung deckt sich dabei mit den Anforderungen des 

§ 15 Abs. 1 VersG an eine unmittelbare Gefährdung. Die Erheblichkeit einer Gefahr 

misst sich dabei an den zu schützenden Rechtsgütern und ist dann gegeben, wenn 

eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorliegt. In der Begriffsbe-

stimmung des polizeilichen Notstands wird gefordert, dass Gefahren nicht auf andere 

Weise verhindert werden können, vor allem durch die Inanspruchnahme des für die 

Störung Verantwortlichen. Dieser Forderung wird durch die zweite Voraussetzung ent-

sprochen. Darüber hinaus setzt der polizeiliche Notstand voraus, dass eine „letztlich 

begrenzte Zahl von Polizeikräften auch unter Berücksichtigung der Hinzuziehung von 

Polizeikräften“104 nicht ausreicht, um die Gefahr abzuwenden. „Eine pauschale Be-

hauptung dieses Inhalts reicht nicht.“105 Die letzte Voraussetzung bezieht sich auf die 

Auswahl des am besten geeigneten, erforderlichen und angemessenen Mittels zur Ge-

fahrenabwehr. Erst, wenn diese Voraussetzungen beachtet und mit ausreichend Tat-

sachen belegt werden, kann der polizeiliche Notstand angenommen werden.  

Der polizeiliche Notstand stellt eine Erweiterung der Eingriffsvoraussetzungen des 

§ 15 Abs. 1 VersG dar. Die Voraussetzungen sind strikt anzuwenden und eng auszule-

gen. Dies ist aufgrund der sich eröffnenden Handlungsmöglichkeiten notwendig und 

erforderlich, um eine pauschale Behauptung des polizeilichen Notstands zu verhindern 

und diesen nur in Ausnahmefällen zuzulassen. Grundsatz bleibt, dass primäre Aufgabe 

der Polizei ist, die friedliche Versammlung zu schützen und mit allen verfügbaren Kräf-

ten gegen Störer vorzugehen. 

                                                
102 vgl. Dürig-Friedl in Dürig-Friedl/Enders, Versammlungsrecht, 2016, § 15 Rn. 72. 
103 Götz/Geis, Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 16. Aufl. 2017, § 10 Rn. 4. 
104 VG Lüneburg, Beschluss vom 18. November 2005 – 3 B 80/05 –, juris, Rn. 32. 
105 BVerfG, Stattgebender Kammerbeschluss vom 24. März 2001 – 1 BvQ 13/01 –, juris, Rn. 34. 
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6 G20-Gipfel 2017 in Hamburg 

Nach den theoretischen Ausführungen zum Grundrecht der Versammlungsfreiheit, zu 

den Eingriffsmöglichkeiten durch Versammlungsverbote gemäß § 15 Abs. 1 VersG 

sowie zum polizeilichen Notstand werden diese Erkenntnisse nachkommend auf das 

Ereignis 2017 in Hamburg, dem G20-Gipfel, angewandt. Allgemeine Informationen, die 

kritische Überprüfung der Allgemeinverfügung unter den Anforderungen von Versamm-

lungsverboten sowie die Betrachtung der neuen rechtlichen Diskussion bezüglich des 

Umgangs mit Protestcamps anhand einschlägiger Beschlüsse und Urteile des VG 

Hamburg, des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Hamburg und des BVerfG werden im 

weiteren Verlauf ausgeführt, um schließlich die aus den Erfahrungen gesammelten 

Konsequenzen für zukünftiges Handeln festzustellen. 

6.1 Allgemeine Informationen 

Der G20-Gipfel ist das zentrale Forum der zwanzig wichtigsten Länder zur internationa-

len Zusammenarbeit in Finanz- und Wirtschaftsfragen. Die 19 Staaten und die Europä-

ische Union vertreten fast zwei Drittel der Weltbevölkerung. Eingeladen werden zu die-

sem alljährlichen Gipfel die Staats- und Regierungschefs der einzelnen Länder. Ziel 

der Zusammenkunft ist die informelle Abstimmung zur weiteren Koordination der Welt-

wirtschaft, dem Wirtschaftswachstum und weiteren globalen Themen, wie Klimawandel 

und Digitalisierung. 2017 hatte Deutschland die Präsidentschaft des Gipfels inne.106  

Als Ausgestaltungsort wurde Hamburg für den Termin 07. bis 08. Juli 2017 ausgewählt. 

Hauptverantwortung der Gesamtplanung und der Gesamteinsatzleitung zur Gewähr-

leistung der Sicherheit der Gipfelteilnehmer, der friedlichen Demonstranten und der 

Bevölkerung oblag der Hamburger Polizei. Neben den Polizeikräften der Hamburger 

Polizei waren, nach einer Kleinen Anfrage der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die 

Grünen, 23.169 Polizeibeamte aus allen Bundesländern, 5.500 Einsatzkräfte des Bun-

des, 101 Beamte der österreichischen Bundespolizei sowie 2.541 Bedienstete des 

Bundeskriminalamtes, demnach insgesamt 31.311 Einsatzkräfte im Einsatz.107 

Zur Gewährleistung der Sicherheit wurde ungefähr einen Monat vor Beginn des Gipfels 

eine Allgemeinverfügung für zeitliche und örtliche Einschränkungen von Versammlun-

gen erlassen. Diese soll im Folgenden auf ihre Rechtmäßigkeit untersucht und aus 

heutigem Wissensstand betrachtet werden. 

                                                
106 vgl. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Wissenswertes zum Thema G20, 2018. 
107 vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 18/13535, 08. September 2017, S. 7. 
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6.2 Allgemeinverfügung 

In der Allgemeinverfügung vom 01. Juni 2017, mit Bekanntgabe im Amtlichen Anzeiger 

am 09. Juni 2017, wurde zur Gewährleistung der Sicherheit eine zeitliche und örtliche 

Beschränkung für angemeldete und nicht angemeldete Versammlungen unter freiem 

Himmel an zentralen Veranstaltungsorten des Gipfels erlassen. Die Regelungen der 

Allgemeinverfügung umfassten eine weitreichende Fläche in Hamburg und waren wäh-

rend der gesamten Durchführung des Gipfels vom 07. Juli bis 08. Juli 2017 durch die 

Anordnung des Sofortvollzuges nach Bekanntgabe gültig. Die Einschränkung des zeit-

lichen und örtlichen Selbstbestimmungsrechts stellte dabei nicht nur den Erlass von 

Auflagen, sondern ein weitreichendes Versammlungsverbot dar. Im Anhang 2 kann der 

Wortlaut und in Anhang 3 der Lageplan der Allgemeinverfügung eingesehen werden. 

Nach der Bekanntgabe wurden Widersprüche gegen die Allgemeinverfügung eingelegt 

und Anträge auf die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs 

beim VG Hamburg gestellt. Das VG entschied am 20. Juni 2017, bezogen auf das „An-

tikapitalistische Camp“, dass die Allgemeinverfügung insoweit rechtswidrig war, dass 

auch friedliche Versammlungen ohne die genaue Darlegung des polizeilichen Notstan-

des vom Versammlungsverbot erfasst wurden.108 Mit Schreiben vom 23. Juni 2017 

reichte die Versammlungsbehörde nach Aufforderung des VG die notwendigen Nach-

weise zur Rechtfertigung des polizeilichen Notstands nach. Mit Beschluss vom 27. Juni 

2017 im Kontext der Kundgebung „Solidarische Oase Gängeviertel – Für grenzenlose 

Bewegungsfreiheit“ wurde die Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügung nochmals durch 

das VG untersucht und festgestellt, dass sowohl die Anordnung des Sofortvollzuges 

formell ordnungsgemäß war und das öffentliche Vollzugsinteresse an der aufschieben-

den Wirkung vorlag.109 Die Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügung und das Vorliegen 

des polizeilichen Notstands wurden festgestellt. Die dagegen eingelegte Beschwerde 

führte im Ergebnis nicht zum Erfolg, da sich das OVG Hamburg den Ausführungen des 

VG anschloss.110 Ab dem 27. Juni 2017 lehnte das VG Hamburg alle weiteren Anträge 

zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ab.  

6.2.1 Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügung 

Die Rechtmäßigkeit wurde in mehreren Urteilen durch das VG und in einem Urteil 

durch das OVG überprüft. Anknüpfend an die theoretischen Ausführungen soll im Fol-

genden die Allgemeinverfügung unter dem Fokus der materiell-rechtlichen Anforderun-

gen auf das Vorliegen der Eingriffsvoraussetzungen des § 15 Abs. 1 VersG untersucht 

werden. 

                                                
108 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 20. Juni 2017 – 19 E 6258/17 –, juris, Rn. 25 ff. 
109 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 27. Juni 2017 – 16 E 6288/17–, justiz.hamburg.de, S. 12. 
110 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 03. Juli 2017 – 4 Bs 142/17 –, juris, Rn. 15. 
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Das Versammlungsverbot wurde auf der Rechtsgrundlage des § 15 Abs. 1 VersG in 

Form einer Allgemeinverfügung gemäß § 35 S. 2 Hamburgisches Verwaltungsverfah-

rensgesetz (HmbVwVfG) erlassen. Die Anwendung des Versammlungsgesetzes des 

Bundes war aufgrund der fehlenden landesrechtlichen Regelung in Hamburg möglich.  

Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 Abs. 1 VersG erfordern, dass tatsächliche 

Anhaltspunkte zum Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung gegeben waren, die die An-

nahme einer unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung recht-

fertigen. In der Begründung auf der fünften Seite der Allgemeinverfügung wird genannt: 

„Versammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel […] würden mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit […] zu einer unmittelbaren Gefahr für Leib und Leben 

der Staatsgäste, Versammlungsteilnehmer, Polizeikräfte und unbeteiligten Dritten füh-

ren. Zugleich würde die Durchführung des G20-Gipfels gefährdet werden.“ 

Die öffentliche Sicherheit definiert sich unter anderem über die Rechtsgüter Leib und 

Leben, welche in der Begründung als unmittelbar gefährdet eingestuft wurden. Darüber 

hinaus handelte es sich im vorliegenden Fall um Staatsbesuche, die als geschützte 

Veranstaltung zur öffentlichen Sicherheit gehören. Art. 29 WÜK stellt dabei den beson-

deren Schutz von Diplomaten in den Vordergrund und rechtfertigt ein Versammlungs-

verbot in einem definierten Schutzraum. Weiterhin wurde erwartete, dass es zur Reali-

sierung von Straftatbeständen gegen die geschriebene Rechtsordnung kommen wird. 

Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit lag nach den oben genannten Ausführun-

gen vor, sodass die nähere Betrachtung der Gefährdung der öffentlichen Ordnung 

nicht mehr erforderlich war. 

Die unmittelbare Gefahr der öffentlichen Sicherheit lag durch eine zum Zeitpunkt des 

Erlasses der Verfügung durchgeführte Gefahrenprognose vor. Diese wurde nicht auf 

Grundlage einer individuellen Betrachtung der einzelnen Versammlungen, sondern 

innerhalb einer Gesamtbetrachtung angestellt. Eine Bezugnahme zu Kooperationsge-

sprächen war aufgrund der entbehrlichen Anhörungspflicht gemäß 

§ 28 Abs. 2 Nr. 4 HmbVwVfG nur im geringen Maße möglich. Erkenntnisse aus spezifi-

schen Versammlungsanmeldungen lagen zum Zeitpunkt der Bekanntgabe aufgrund 

der gesetzlich geregelten Anmeldungsfrist von 48 Stunden vor Beginn einer Versamm-

lung gemäß § 14 Abs. 1 VersG nur im geringen Maße vor, sodass eine genaue Ein-

schätzung der geplanten und spontanen Versammlungen sowie der Anzahl der Ver-

sammlungsteilnehmer nicht angestellt werden konnte. Die Gefährdungslage wurde 

daraufhin durch Erfahrungen aus ähnlichen vergangenen Veranstaltungen, dem Ver-

fassungsschutzbericht in Hinblick auf politisch motivierte Kriminalität sowie der be-

kanntgewordenen Mobilisierung im Bezug zum G20-Gipfel durch Publikationen und 

Aufrufen im Internet und in den sozialen Medien begründet, welche in der Allgemein-
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verfügung auf der zehnten Seite und den darauf folgenden Seiten ausgeführt wurden. 

Ein Kausalzusammenhang zwischen den teilweise prognostizierten Versammlungen 

und der unmittelbaren Gefahr war insofern gegeben, da angenommen wurde, dass 

Zweck einiger Versammlungen die Gefährdung der öffentlichen Sicherheit in Form von 

Blockadeaktionen und Störung der Durchführung des Gipfels sein werden wird. Durch 

die ausführlichen Anhaltspunkte in der Begründung der Allgemeinverfügung wurden 

hinreichend Tatsachen aufgeführt, die die Annahme einer unmittelbaren Gefahr für die 

öffentliche Sicherheit unterstrichen und der Erfüllung des Tatbestandes der General-

klausel des Versammlungsgesetzes dienten. 

Die Rechtsfolge des § 15 Abs. 1 VersG unterteilt sich in ein Entschließungs- und Aus-

wahlermessen. Das Entschließungsermessen drängte sich durch die dargestellte Situ-

ation auf, da bei ungehindertem Ablauf des Geschehens mit hoher Wahrscheinlichkeit 

eine Rechtsgutverletzung befürchtet wurde. Diese Gefahr der Rechtsgutverletzung 

bezog sich, wie in der Allgemeinverfügung auf der fünften Seite angeführt, auf Leib und 

Leben. Bei der Abwägung der gefährdeten Rechtsgüter gegen das Grundrecht der 

Versammlungsfreiheit ergab sich infolge dessen eine Reduzierung des Erschließungs-

ermessens auf Null. 

Das Auswahlermessen bezieht sich auf die Wahl der richtigen Maßnahme nach dem 

Verhältnismäßigkeitsprinzip und wurde in der Begründung auf den Seiten 57 ff. aus-

führlich dargestellt. Das Versammlungsverbot war zum Zeitpunkt des Erlasses geeig-

net die Gefahr der Rechtsgutverletzung abzuwenden. Mildere Mittel in Form von Aufla-

gen, einem kleineren Verbotsraum oder einem kürzeren Zeitraum sowie dem Vorbehalt 

einer Auflösung bei Versammlungsdurchführung wurden nicht als zielführend und aus-

reichend erachtet. Im Bezug zur Gewährleistung der Versammlungsfreiheit und dem 

damit verbundenen Selbstbestimmungsrecht über Ort und Zeit stand das Versamm-

lungsverbot in einem angemessenen Verhältnis, da Versammlungen außerhalb des 

Schutzraumes weiterhin möglich waren und ein Bezug zum G20-Gipfel weiterhin vor-

handen war. Die staatliche Schutzpflicht aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG i. V. m. 

Art. 1 Abs. 1 GG gegenüber den Rechtsgütern wie Leib und Leben ergab, dass sich 

das Ermessen dahingehend verdichtet hatte, dass dieser weitreichende Eingriff in das 

Grundrecht der Versammlungsfreiheit durch ein Versammlungsverbot zum Schutze 

dieser Rechtsgüter gerechtfertigt war. 

Die Allgemeinverfügung als konkret-generelle Regelung war als Handlungsform not-

wendig, da eine genaue Bestimmung der potenziellen Versammlungsteilnehmer nicht 

möglich war und durch die öffentliche Bekanntgabe gewährleistet wurde, dass jeder 

über die Regelung Kenntnis erhalten konnte, wie in der Begründung auf Seite 61 her-

vorgehoben wurde. Darüber hinaus wurde von der Rechtsvorschrift gemäß 
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§ 80 Abs. 2 S. 1 Ziff. 4 VwGO Gebrauch gemacht und der Sofortvollzug aus überwie-

gendem öffentlichem Interesse angeordnet. Eine Anordnung der Untersagung von Er-

satzveranstaltung war nicht notwendig, da das Versammlungsverbot für jede Ver-

sammlung und jeden Aufzug galt. 

6.2.2 Versammlungsverbot gegenüber Nichtstörern 

Das generelle Versammlungsverbot erstreckte sich auf alle, d. h. auf alle angemelde-

ten und unangemeldeten Versammlungen und damit auch auf möglicherweise friedli-

che Versammlungen. Ursache für dieses weitreichende Verbot war die Befürchtung, 

wie in der Begründung auf Seite 43 und 44 beschrieben, dass friedliche Versammlun-

gen von gewaltbereiten Personen ausgenutzt werden würden, welche sich unter den 

Schutz der Versammlung stellen, um aus dieser heraus Gewalttaten auszuüben und 

zur Gefahrenverwirklichung beizutragen. Eine Differenzierung der Störer wäre durch 

die Gemengelage nicht denkbar gewesen. Ein Eingriff in die Versammlungsfreiheit von 

Nichtstörern war jedoch nur unter den engen Voraussetzungen des polizeilichen Not-

stands möglich. Eine ausführliche Begründung wurde in der Allgemeinverfügung nicht 

genannt. Aus diesem Grund wurde diese zunächst vor dem VG Hamburg als rechts-

widrig erklärt. 

Die grundsätzlichen Voraussetzungen des polizeilichen Notstands wurden durch die 

Rechtsgrundlage des § 15 Abs. 1 VersG abgedeckt. Darüber hinaus musste aber mit 

hinreichenden Tatsachen belegt werden, dass nicht genügend Mittel, eventuell durch 

Amtshilfeersuchen, zur Gefahrenabwehr gegenüber den Nichtstörern vorhanden wa-

ren. In der Allgemeinverfügung wurden nur vereinzelte Aussagen in der Begründung 

getroffen, wie bspw. auf Seite 59: „Die Polizei Hamburg hat für den G20-Gipfel die ma-

ximal zur Verfügung stehenden Polizeikräfte im Bund und bei den übrigen Bundeslän-

dern angefordert.“ Ein Beleg dieser Aussage mit Zahlen blieb aus und wurde erst durch 

das Schreiben vom 23. Juni 2017 nachgereicht.  

In diesem Schreiben wurde ausgeführt, dass drei Amtshilfeersuchen durchgeführt wur-

den und am 23. Juni 2017 planmäßig „79 Hundertschaften der Polizeien der Länder 

sowie 3 Hundertschaften der Bundespolizei – insgesamt also 82 Hundertschaften mit 

etwa 9.000 Beamten“111 und 45 Wasserwerfern zur Verfügung standen. „Der Bedarf für 

die sogenannten Einsatzabschnitte, in denen ausschließlich Hundertschaften tätig 

werden würden, sei […] auf 104 Hundertschaften und 48 Wasserwerfer festgelegt“112 

wurden. Die Unterdeckung von 22 Hundertschaften und drei Wasserwerfern wurde den 

Voraussetzungen des polizeilichen Notstands insofern gerecht. 

                                                
111 VG Hamburg, Beschluss vom 27. Juni 2017 – 16 E 6288/17–, justiz.hamburg.de, S. 34. 
112 VG Hamburg, Beschluss vom 27. Juni 2017 – 16 E 6288/17–, justiz.hamburg.de, S. 33. 
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6.2.3 Kritische Würdigung 

Bei Würdigung der ergangenen Rechtsprechung, vor allem die des VG Hamburg vom 

20. Juni 2017 wird ersichtlich, dass die Allgemeinverfügung den tatsächlichen Ansprü-

chen an ein so tiefgreifendes Versammlungsverbot nicht gerecht wurde.  

Das VG kritisierte, dass die örtliche Ausdehnung des Versammlungsverbotes vom 

Flughafen bis hin zur Messehalle zu weitläufig war und unterlegte diese Kritik mit dem 

Fakt, dass vor dem Erlass der Allgemeinverfügung nur vier Versammlungen in diesem 

Bereich angemeldet wurden.113 In der Auswertung im Anschluss des G20-Gipfel wurde 

bekannt, dass tatsächlich nur eine geringe Anzahl von Versammlungen in diesem Ge-

biet stattgefunden haben114. Eine unmittelbare Gefährdung hat bei einer differenzierten 

Betrachtung im Gegensatz zur Gesamtbetrachtung der Gefahrenprognose in diesem 

Bereich nicht vorgelegen. Dieses Gebiet hätte demzufolge in der Allgemeinverfügung 

einzeln betrachtet und individuell geregelt werden können, sodass die Ermessensent-

scheidung nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vermutlich nicht zu einem 

gänzlichen Flächenverbot geführt hätte. In Anlehnung an die Allgemeinverfügungen im 

Bezug zu den Castor-Transporten hätte zur Gewährleistung der Sicherheit auf den 

Transportstrecken für den Transfer der Staatsgäste zwischen Flughafen und Messe-

hallen möglicherweise ein Versammlungsverbot für die Hauptverkehrsstraßen mit ei-

nem gewissen Seitenabstand ausgereicht, um eine möglichst ungehinderte Fahrt zu 

gewährleisten und eine vorherige Angabe des genauen Weges nicht offenbaren zu 

müssen. Aus der geringen Anzahl der angemeldeten und schließlich durchgeführten 

Versammlungen in diesem Bereich konnte von einer geringen Attraktivität für Ver-

sammlungen ausgegangen werden, sodass in diesem Bereich keine erhebliche Ge-

fährdung durch Versammlungen zu erwarten gewesen wäre. Nicht verkannt wird, dass 

ein gewisser versammlungsfreier Abstand zu den Messehallen gewahrt hätte bleiben 

müssen. 

Eine Differenzierung von friedlichen und unfriedlichen Versammlungen wird durch das 

generelle Versammlungsverbot nicht vorgenommen. Das Vorliegen des polizeilichen 

Notstands wird in der Allgemeinverfügung nicht ein einziges Mal erwähnt, sondern 

kann lediglich durch einzelne Abschnitte erahnt werden. Die Begründung des polizeili-

chen Notstands ist jedoch insofern von hoher Relevanz, da der Eingriff in die Grund-

rechte der Nichtstörer nur unter diesen engen Voraussetzungen erfolgen darf. Konkre-

te Fakten wurden nicht genannt, welche aber zur Einschätzung der tatsächlichen 

Rechtslage unabdingbar waren. Die angespannte Situation vor diesem Großereignis 

                                                
113 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 20. Juni 2017 – 19 E 6258/17 –, juris, Rn. 19. 
114 vgl. Institut für Protest- und Bewegungsforschung, Eskalation: Dynamiken der Gewalt im Kontext der 
G20-Proteste in Hamburg 2017, 2018. 
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wurde durch die fehlende Klarheit verschärft. Dieser Situation hätte bei Erlass der All-

gemeinverfügung entgegengewirkt werden können, indem die Unterdeckung der Poli-

zeikräfte mit Zahlen in der Begründung untersetzt und nicht erst durch ein nachträgli-

ches, inoffizielles Schreiben bekannt gegeben worden wäre. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Allgemeinverfügung notwendig war, um der 

tatsächlichen Gefahrenlage entgegen zu treten. Insgesamt fehlt es aber an der ausrei-

chenden Transparenz der Umstände und an der fehlenden Aufklärung im Vorfeld des 

G20-Gipfels. Die Klärung von Rechtsunsicherheiten kurz vor Beginn des Gipfels durch 

die Gerichte konnte keine Gewährleistung für einen umfänglichen Rechtsschutz er-

möglichen und erübrigte sich in einigen Fällen durch Zeitablauf. Dies führte zu sponta-

nen Aktionen, die eine Einsatzplanung weiter erschwerten. Weiterhin machte die Bin-

dung der Polizeikräfte durch das weitläufige Gebiet einen vollständigen Vollzug des 

Versammlungsverbotes fast unmöglich. Eine differenzierte Betrachtung der Transport-

strecken von dem Bereich zwischen dem Stadtteil Hafencity und den Messehallen, 

hätte möglicherweise dazu geführt, dass sich die Polizeikräfte auf die wichtigsten Er-

eignisse hätten verständigen können. Bei der nachträglichen Betrachtung der Umset-

zung der Allgemeinverfügung wurde durch die rigorose Verhinderung jeglicher Ver-

sammlungen in einem so weitläufigen Gebiet jedoch eine nicht planbare Einsatzlage 

geschaffen, die durch die verfügbaren Polizeihundertschaften nicht bewältigt werden 

konnte und auch nicht bewältigt wurde. 

6.3 Protestcamps 

Die zentrale Fragestellung, die in der Zeit vor dem G20-Gipfel die Gerichte beschäftig-

te, war „ob und in welchem Umfang Art. 8 Abs. 1 GG die Einrichtung von Protestcamps 

unter Inanspruchnahme öffentlicher Anlagen schützt“115. Die offene und bisher noch 

ungeklärte Rechtsfrage beschäftigte alle Instanzen vom VG bis hin zum BVerfG. Das 

BVerfG ordnete am 28. Juni 2017 im Eilverfahren nach § 32 Abs. 1 BVerfGG an, das 

„geplante Protestcamp vorsorglich den Regeln des Versammlungsrechts zu unterstel-

len“116. 

Im Folgenden werden die von der Rechtsproblematik betroffenen Verfahren kurz nach 

ihrem jeweiligen Ablauf dargestellt, um danach die Argumentationen der Gerichte für 

und gegen die Betrachtung der Protestcamps innerhalb des Versammlungsschutzbe-

reiches aufzuzeigen. Anschließend erfolgt die Betrachtung der Rechtmäßigkeit der 

ergangenen Verfügungen auf Grundlage des § 15 Abs. 1 VersG. 

                                                
115 BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 28. Juni 2017 – 1 BvR 1387/17 –, juris, Rn. 21. 
116 BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 28. Juni 2017 – 1 BvR 1387/17 –, juris, Rn. 29. 
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6.3.1 Verfahrensablauf  

Anlässlich des G20-Gipfels wurden zwei verschiedene Protestcamps, zum einen im 

Hamburger Stadtpark und zum anderen im Altonaer Volkspark, angemeldet. Das damit 

verbundene gerichtliche Verfahren wird für die beiden Anmeldungen differenziert dar-

gestellt und ist tabellarisch im Anhang 4 und Anhang 5 einzusehen. 

Am 24. April 2017 meldeten die Veranstalter die Versammlung „Alternativen zum Kapi-

talismus leben und sichtbar machen“ vom 30. Juni bis 09. Juli 2017 in Form eines poli-

tischen Protestcamps als Dauerkundgebung mit 10.000 Teilnehmern im Hamburger 

Stadtpark an.117 Zunächst wurden die Veranstalter an das zuständige Bezirksamt ver-

wiesen, um eine Genehmigung für die Sondernutzungserlaubnis der öffentlichen Flä-

che auf Grundlage des Gesetzes über die Grün- und Erholungsanlagen einzuholen. 

Am 12. Mai 2017 wurde daraufhin ein grünanlagenrechtliches Verbot erlassen. Gegen 

dieses Verbot legte der Veranstalter Widerspruch ein und beantragte den Erlass einer 

einstweiligen Anordnung und forderte darin die Duldung der Versammlung vor dem VG 

Hamburg. Diesem Antrag entsprach das VG mit Beschluss vom 07. Juni 2017.118 

Dagegen legte die Antragsgegnerin Beschwerde vor dem OVG ein.119 Die Beschwerde 

hatte mit Beschluss vom 22. Juni 2017 Erfolg. In der Begründung wurde aufgeführt, 

dass das geplante Protestcamp nicht in seiner Gesamtheit dem Schutzbereich des 

Art. 8 Abs. 1 GG unterfällt.120 Die Veranstalter beantragten daraufhin den Erlass einer 

einstweiligen Anordnung vor dem BVerfG. Im Eilverfahren wurde am 28. Juni 2017 die 

einstweilige Anordnung erlassen, welche Hamburg verpflichtete die Entscheidung über 

die Durchführung des Protestcamps vorläufig, aufgrund der in der verfassungsrechtli-

chen Rechtsprechung bisher ungeklärten Frage, versammlungsrechtlich zu treffen.121 

Am 30. Juni 2017 reichten die Veranstalter eine geänderte Anmeldung für die Enten-

werder Halbinsel mit circa 5.000 Teilnehmern ein.122 Die auf versammlungsrechtlichen 

Grundsätzen ergangene Anmeldebestätigung mit beschränkenden Verfügungen am 

01. Juli 2017 untersagte die Durchführung des Protestcamps sowohl im Hamburger 

Stadtpark sowie auch im Elbpark Entenwerder und erlaubte stattdessen lediglich den 

Aufbau von maximal zehn Workshop-Zelten zur Durchführung der öffentlichen Mei-

nungskundgabe auf dem 18 km entfernten Frascatiplatz.123 Der eingelegte Wider-

spruch und der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung dessen vor 

                                                
117 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 22. Juni 2017 – 4 Bs 125/17 –, juris, Rn. 2. 
118 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 07. Juni 2017 – 19 E 5697/17 –, juris, Rn. 4-9. 
119 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 22. Juni 2017 – 4 Bs 125/17 –, juris, Rn. 15 
120 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 22. Juni 2017 – 4 Bs 125/17 –, juris, Rn. 21. 
121 vgl. BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 28. Juni 2017 – 1 BvR 1387/17 –, juris, Rn. 29. 
122 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 01. Juli 2017 – 75 G 3/17 –, justiz.hamburg.de, S. 3. 
123 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 01. Juli 2017 – 75 G 3/17 –, justiz.hamburg.de, S. 6 f. 
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dem VG Hamburg hatte überwiegend Erfolg, sodass der Aufbau des Protestcamps am 

geplanten Ort beginnen konnte.124 

Ab diesem Zeitpunkt überschlugen sich die Ereignisse. Die Polizei versuchte den Auf-

bau des Protestcamps zu unterbinden, erneute Kooperationsgespräche mit dem Ver-

anstalter scheiterten und ein mündliches Versammlungsverbot wurde erlassen, gegen 

das Widerspruch eingelegt wurde. In den Abendstunden wurde eine neue Verfügung 

unter Aufhebung derer vom Vortag und unter Anordnung des Sofortvollzuges erlassen. 

Der Veranstalter ging gegen diesen neuen Verwaltungsakt erneut mit Widerspruch, 

dem Antrag zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs und 

dem Antrag zum Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Duldung des Protestcamps 

vor das VG. Indessen hatte die Polizei mit der Räumung des Protestcamps begonnen. 

Am gleichen Tag wurden die gegen die Verfügung vom 02. Juli 2017 gestellten Anträ-

ge durch das VG abgelehnt.125 

Im Beschwerdeverfahren vor dem OVG Hamburg wurde die aufschiebende Wirkung 

des Widerspruchs teilweise für das Aufstellen von 300 Schlafzelten, das Errichten von 

Duschen sowie dem Aufbau von Küchen mit Beschluss vom 05. Juli 2017 wiederher-

gestellt.126 In der Gegenstandswertfestsetzung vom 26. Februar 2018 betonte das 

BVerfG jedoch, dass die zuletzt ergangene Entscheidung des OVG nicht als Einge-

ständnis der öffentlichen Hand zu lesen sei, sondern die Frage im Umgang mit Pro-

testcamps weiterhin verfassungsrechtlich ungeklärt bleibt.127 

Im Mai 2017 wurde eine Sondernutzungserlaubnis für die Veranstaltung „Langzeitpro-

test gegen G 20 - Dauerversammlung mit Campbegleitung“ für die große Spielwiese 

des Altonaer Volkspark zur Errichtung eines Protestcamps für ca. 5.000 Teilnehmer 

beantragt. Die Ablehnung dieser, unter Berufung auf die Grünanlagenverordnung und 

das Denkmalschutzrecht, wurde am 14. Juni 2017 erlassen. Daraufhin meldeten die 

Organisatoren am 21. Juni 2017 eine Kundgebung vom 28. Juni bis 09. Juli 2017 mit 

jeweils dreitägigem Auf- und Abbau von Veranstaltungszelten, kleinen Zelten und der 

Infrastruktur in Form von Toiletten, Waschräumen und Küchen mit ca. 5.000 Teilneh-

mern bei der Versammlungsbehörde an. Diese teilte am 27. Juni 2017 mit, dass die 

geplante Veranstaltung nicht dem Schutzbereich der Versammlungsfreiheit gemäß 

Art. 8 GG unterfiele. Am selben Tag suchten die Veranstalter einstweiligen Rechts-

schutz beim VG Hamburg und beantragten den Erlass einer einstweiligen Anordnung 

                                                
124 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 01. Juli 2017 – 75 G 3/17 –, justiz.hamburg.de, S. 2. 
125 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 02. Juli 2017 – 75 G 8/17 –, justiz.hamburg.de, S. 7. 
126 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 05. Juli 2017 – 4 Bs 148/17 –, juris, Rn. 57. 
127 vgl. BVerfG, Gegenstandswertfestsetzung vom 26. Februar 2018 – 1 BvR 1387/17 –, juris, Rn. 10. 
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zur Duldung der Durchführung und des Aufbaus der Veranstaltung. Dieser wurde mit 

Beschluss vom 28. Juni 2017 abgelehnt.128 

Daraufhin legten die Antragssteller am selben Tag Beschwerde ein. Nach den Koope-

rationsgesprächen am 30. Juni 2017 einigten sich die Antragsgegnerin und die „An-

tragstellerin zu 2“ übereinstimmend über die Erledigung des Hauptsacheverfahrens. 

Der „Antragssteller zu 1“ hielt jedoch an seinem Antrag zum Erlass einer einstweiligen 

Anordnung entsprechend seiner Anmeldung vom 21. Juni 2017 fest und legte hilfswei-

se einen Antrag zum Erlass einer einstweiligen Anordnung zu dem im Kooperationsge-

spräch erarbeiteten Alternativstandort ein. Diese Anträge lehnte das OVG mit Be-

schluss vom 02. Juli 2017 ab.129 

Die „Antragstellerin zu 2“ meldete im Gegenzug eine neue Versammlung am Alterna-

tivstandort am Vornhornweg im Nachgang des Kooperationsgespräches an. Die An-

meldebestätigung wurde am 06. Juli 2017 erlassen und enthielt die beschränkende 

Verfügung von 300 Schlafzelten, den Aufbau einer Küche und zweier Waschzelte unter 

Anordnung des Sofortvollzugs in Anlehnung an den Beschluss des OVG Hamburg vom 

05. Juli 2017. Ein dagegen eingelegter Widerspruch und der Antrag auf Wiederherstel-

lung der aufschiebenden Wirkung vor dem VG Hamburg zur Lockerung der Beschrän-

kungen hatten mit Beschluss vom 07. Juli 2017 keinen Erfolg.130 

6.3.2 Eröffnung des Schutzbereiches für Protestcamps 

Der Schutzbereich der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 Abs. 1 GG umfasst friedliche 

Versammlungen ohne Waffen. Die Ausführungen zu den Protestcamps durch die Ver-

anstalter lassen erkennen, dass keinerlei Waffen mit diesen Veranstaltungen im Zu-

sammenhang standen. Weiterhin konnten die Protestcamps als friedliche Versamm-

lungen eingestuft werden, da nicht davon ausgegangen werden konnte, dass diese 

einen gewalttätigen oder aufrührerischen Verlauf nehmen werden oder eine unmittel-

bare Gefahr für Leben und Gesundheit der Teilnehmer besteht. 

Es lag auch in der überwiegenden Auffassung der Umstände eine Versammlung nach 

dem verfassungsrechtlichen Begriff vor. Die Veranstalter planten das Protestcamp an 

einem zentralen Ort in Hamburg mit einer Vielzahl von Teilnehmern zum gemeinsamen 

Zweck gegen den G20-Gipfel öffentlich zu protestieren. Ob mit der gesamten Veran-

staltung jedoch wirklich die Einwirkung auf die öffentliche Meinungsbildung verfolgt 

wurde, wird im Folgenden betrachtet.  

                                                
128 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 02. Juli 2017 – 4 Bs 137/17 –, justiz.hamburg.de, S. 2 f. 
129 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 02. Juli 2017 – 4 Bs 137/17 –, justiz.hamburg.de, S. 5 f. 
130 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 07. Juli 2017 – 75 G 12/17 –, justiz.hamburg.de, S. 5 f. 
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Das Protestcamp wird von den Gerichten als eine gemischte Veranstaltung eingeord-

net. Diese bestehen aus Elementen, die zum einen auf die Teilhabe an der öffentlichen 

Meinungsbildung ausgerichtet sind und aus Einrichtungen, die einen anderen Zweck 

als diesen verfolgen. Die jeweiligen Bestandteile werden zur Beurteilung in diese bei-

den Gruppen eingeordnet und gewichtet. Anschließend werden die Elemente innerhalb 

des Gesamtgepräges der Veranstaltung aus der Sicht eines durchschnittlichen Be-

trachters angesehen und gegeneinander abgewogen, um eine Entscheidung darüber 

zu fällen, ob die Veranstaltung vom Schutz der Versammlungsfreiheit, bei überwiegen 

der auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung ausgerichteten Element, ge-

deckt wird.131 

Ein Element der Veranstaltung kann nur dann unter den Schutz der Versammlungs-

freiheit fallen, wenn die Erforderlichkeit zur Durchführung der Versammlung gegeben 

ist und sofern diesem eine „funktionale oder symbolische Bedeutung für das Versamm-

lungsthema zukommt und diese Art Kundgebungsmittel damit einen erkennbaren in-

haltlichen Bezug zur kollektiven Meinungskundgabe aufweist.“132 Unstreitig vom 

Schutzbereich gedeckt sind die Ziele und Inhalte der Protestcamps, die sich gegen den 

parallel stattfindenden G20-Gipfel richten. Teile des Ablaufplans sind überwiegend als 

Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung anzusehen, genauso wie die nonverba-

len Meinungsäußerungen in Form von Transparenten, Fahnen oder Plakaten. Proble-

matisch ist in beiden Fällen, ob die Einrichtungen zur Unterkunft und Verpflegung der 

Versammlungsteilnehmer den Anforderungen genügen, um das Gesamtgepräge der 

Veranstaltung unter den Schutz der Versammlungsfreiheit stellen zu können. Diese 

Fragestellung wird im Folgenden in den Fokus genommen. 

Das VG in erster Instanz legte sich in seiner Entscheidung im Verfahren um das Pro-

testcamp im Hamburger Stadtpark nicht fest und entschied zu Gunsten des Antragstel-

lers. Der Unterschutzstellung der genannten Einrichtungen diente die Einschätzung, 

dass im Vordergrund der Veranstaltung die Meinungskundgabe stand.133 Ziel der Ver-

anstaltung war es, mit einer großen Anzahl an Versammlungsteilnehmern und der Er-

richtung eines weitläufigen Protestcamps, einen kollektiven Standpunkt gegen den 

G20-Gipfel zu bezeugen.134 Die erhebliche Anzahl an Versammlungsteilnehmer und 

die Größe der Veranstaltung standen dabei in einem angemessenen Verhältnis zur 

Bedeutung des G20-Gipfels.135 Im Gegenzug wurde darauf hingewiesen, dass die ge-

plante Infrastruktur lediglich als Begleiterscheinung der Veranstaltung angesehen wer-

                                                
131 vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Mai 2007 – 6 C 23/06 – BVerwGE 129, 42-52, juris, Rn. 17 f. 
132 Hamburgisches OVG, Beschluss vom 22. Juni 2017 – 4 Bs 125/17 –, juris, Rn. 34. 
133 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 07. Juni 2017 – 19 E 5697/17 –, juris, Rn. 29. 
134 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 07. Juni 2017 – 19 E 5697/17 –, juris, Rn. 30. 
135 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 07. Juni 2017 – 19 E 5697/17 –, juris, Rn. 32. 
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de und demzufolge nicht unter den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit fallen 

könnte.136 Nach dieser Ansicht wäre die Entscheidung über das Gesamtgepräge gegen 

den Umfang des Schutzbereiches des Art. 8 GG ausgefallen. Das VG entschied sich 

jedoch für die Einordnung der Veranstaltung als eine Versammlung nach Art. 8 GG. 

Das OVG Hamburg vertrat im Gegensatz die Meinung, dass die zur Unterkunft und 

Verpflegung gedachte Infrastruktur nicht vom Schutzbereich der Versammlungsfreiheit 

umfasst war. Für diese Entscheidung wurden die oben genannten Anforderungen an 

die Elemente einer Veranstaltung herangezogen, durch die eine Betrachtung unter 

dem Schutz der Versammlungsfreiheit ermöglicht wird.137 Ein funktionaler oder symbo-

lischer Zusammenhang zur Meinungskundgabe konnte durch das Aufstellen und Nut-

zen der Zelte nicht erkannt werden.138 Weder in zeitlicher Hinsicht mangels geplanter 

nächtlicher Veranstaltungen, noch in räumlicher Hinsicht aufgrund der Separierung der 

Schlafzelte zu den Bühnen und Veranstaltungszelten erschienen die Übernachtungs-

möglichkeiten als notwendige Bestandteile zur Durchführung der Versammlung. Dar-

über hinaus war eine große Anzahl an Zelten gegenüber der geringen Kapazität der 

auf die öffentliche Meinungsbildung einwirkenden Elemente gegeben, dass nicht von 

einem starken Übergewicht der zuletzt genannten ausgegangen werden konnte.139 Ein 

inhaltlicher Bezug zum Versammlungsthema war darüber hinaus auch nicht vorliegend. 

Es wurden durch den Anmelder der Veranstaltung keinerlei Äußerungen zur inhaltli-

chen Verknüpfung mit dem Veranstaltungsthema gemacht, die den Zweck der Zelte, 

Küchen und Waschgelegenheiten rechtfertigten.140 Dies führte dazu, dass der die 

Übernachtungsmodalitäten umfassende Teil der Infrastruktur nicht vom Schutzbereich 

des Art. 8 Abs. 1 GG gedeckt wurde. In der Gesamtansicht aller Bestandteile wurde 

demzufolge ersichtlich, dass kein Übergewicht der Elemente vorlag, die eine Ausle-

gung der Veranstaltung unter versammlungsrechtlichen Gesichtspunkten begründe-

ten.141 

Dieser Ansicht folgte das BVerfG nicht und unterstellte das Protestcamp vorläufig ver-

sammlungsrechtlichen Regelungen. Eine Abwägung bezüglich der Modalitäten des 

vorliegenden Camps wurde jedoch aufgrund der Eilbedürftigkeit der Entscheidung und 

der fachfernen gerichtlichen Instanz nicht vorgenommen. Es wurde eine Folgeabwä-

gung vorgenommen mit der Fragestellung, ob dem Antrag des Erlasses einer einstwei-

ligen Anordnung entsprochen werden sollte. Im Ergebnis wurden die Versammlungs-

                                                
136 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 07. Juni 2017 – 19 E 5697/17 –, juris, Rn. 33. 
137 vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 22. Juni 2017 – 4 Bs 125/17 –, juris, Rn. 34. 
138 vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 22. Juni 2017 – 4 Bs 125/17 –, juris, Rn. 37. 
139 vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 22. Juni 2017 – 4 Bs 125/17 –, juris, Rn. 55 ff. 
140 vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 22. Juni 2017 – 4 Bs 125/17 –, juris, Rn. 35. 
141 vgl. OVG Hamburg, Beschluss vom 22. Juni 2017 – 4 Bs 125/17 –, juris, Rn. 32. 
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behörden verpflichtet, das Protestcamp als Versammlung nach dem Versammlungs-

recht anzusehen.142  

Im Verfahren rund um das geplante Protestcamp im Altonaer Volkspark entschied sich 

das VG zunächst gegen eine Betrachtung unter dem Schutzbereich des Art. 8 GG. Es 

schloss sich dem Beschluss des OVG im Verfahren des Protestcamps im Stadtpark 

Hamburg an.143 Das Augenmerk der Argumentation lag auf dem fehlenden inhaltlichen 

Bezug und der mangelnden Erforderlichkeit der Übernachtungs- und Verpflegungsele-

mente. Der inhaltliche Bezug war über die Argumente des OVG hinaus auch nicht 

durch die geplante Anordnung der Zelte als Schriftzug „#NO G20“ gegeben, da keine 

Möglichkeit der Betrachtung durch Hubschrauber oder Flugzeuge gegeben war. Au-

ßerdem pauschalisierte das VG die Behauptungen, dass die Zelte selbst Ausdruck des 

Protests seien, indem auf die Missstände in Flüchtlingszelten und auf die Einfachheit 

der politischen Auseinandersetzung auch ohne Luxushotels hingewiesen werden soll-

te. Es stellte weiterhin fest, dass eine mangelnde Außenwirkung gegeben wäre, wenn 

das Camp als Experimentierfeld für ein solidarisches Miteinander gedient hätte. 

Schließlich kam das VG zu dem Ergebnis, dass die nicht auf die Teilhabe an der öf-

fentlichen Meinungsbildung ausgerichteten Elemente überwogen.144 

Das OVG untersuchte ebenfalls inwieweit die Infrastruktur der Übernachtungs- und 

Verpflegungsmöglichkeiten unter den Schutzbereich der Versammlungsfreiheit fielen, 

stellte aber in Anlehnung an die Entscheidung des BVerfG fest, dass diese Frage wei-

terhin offenbleibt.145 Eine veränderte Ansicht wurde auch nicht durch die Reduzierung 

der Teilnehmerzahl geäußert, da trotz dessen der überwiegende Teil der Veranstaltung 

durch Zelte geprägt war.146 Daraus folgte, dass nicht abschließend über den Sachver-

halt entschieden werden konnte und die Entscheidung des BVerfG die Veranstaltung 

als Versammlung anzusehen, auf diesen Sachverhalt übertragen wurde.147 

6.3.3 Kritische Würdigung 

Das BVerfG hatte eine vorläufige Entscheidung getroffen und betonte, dass weiterhin 

offene Fragen bezüglich des Umgangs mit Protestcamps bleiben. In der Argumentation 

der Gerichte ist deutlich erkennbar, dass überwiegend Anhaltspunkte gesucht wurden, 

die die Entscheidung der Veranstaltung als eine Versammlung verneinten. Eine offene 

Haltung gegenüber den Bedürfnissen der Grundrechtsträger wurde an wenigen Stellen 

sichtbar. Es schien, als wäre das Ziel jegliche Ansammlungen mit einer großen Anzahl 

                                                
142 vgl. BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 28. Juni 2017 – 1 BvR 1387/17 –, juris, Rn. 29. 
143 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 28. Juni 2017 – 6 E 6478/17 –, justiz.hamburg.de, S. 9. 
144 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 28. Juni 2017 – 6 E 6478/17 –, justiz.hamburg.de, S. 8. 
145 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 02. Juli 2017 – 4 Bs 137/17 – justiz.hamburg.de, S. 10. 
146 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 02. Juli 2017 – 4 Bs 137/17 – justiz.hamburg.de, S. 11. 
147 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 02. Juli 2017 – 4 Bs 137/17 – justiz.hamburg.de, S. 12. 
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von Personen während des G20-Gipfels zu verhindern. Die weitreichenden Folgen 

durch die Verwirkung des Grundrechts aufgrund der fehlenden Betrachtung unter dem 

Versammlungsrecht wurden erst durch das BVerfG im Rahmen der Folgenabwägung 

aufgezeigt. 

Aus der Sichtweise der Versammlungsteilnehmer war die Infrastruktur zur Übernach-

tung und Verpflegung auf dem Gelände ein erforderlicher Bestandteil für die Durchfüh-

rung der Meinungsäußerung. Es wurde zum G20-Gipfel erwartet, dass dieses politi-

sche Großereignis zur Mobilisierung von Gegenbewegungen führen wird. Ausgangs-

punkt der Überlegung zur Organisation eines Protestcamps war deswegen eine Ge-

genveranstaltung in einem angemessenen Umfang zum G20-Gipfel. Ziel der Veranstal-

tung war es „schon allein mit der Errichtung und der optischen Präsenz des Camps an 

dem vorgesehenen Ort […] eine kollektive Meinungsäußerung“148 zu verknüpfen. 

Der Aspekt, dass die Versammlungsfreiheit eine Vielzahl von Formen zur Umsetzung 

der Meinungsäußerung umfasst, bestätigt die Annahme, dass auch die Form des Pro-

testcamps als eine Neuentwicklung angesehen werden kann. Als gemischte Veranstal-

tung müssen dabei die überwiegenden Elemente einen funktionalen und inhaltlichen 

Bezug zum Versammlungsthema und damit zur verfolgten Meinungsäußerung aufwei-

sen. Die Bereitstellung der Unterkünfte war wesentliches Element zur Gewährleistung 

der dauerhaften Mitwirkung der Versammlungsteilnehmer und der Durchführbarkeit der 

geplanten Versammlung. Die Erforderlichkeit der infrastrukturellen Einrichtungen ergab 

sich aus der erwarteten hohen Anzahl der Personen sowie der langen Durchführungs-

zeit als Resultat der weitreichenden Bedeutung des G20-Gipfels.  

Ziel des Protestcamps war es, allein schon durch die Anwesenheit einer so großen 

Anzahl von Personen und durch den langen Zeitraum der Durchführung, ein Zeichen 

gegen den G20-Gipfel zu setzen. Dieser Aspekt war entgegen der Auffassung der Ge-

richte nicht nur beiläufiger Nebenzweck, sondern zentrales Gestaltungsmittel des Pro-

testes. Die Meinungsäußerung wurde jedoch durch die Gerichte auf die verbalen Äu-

ßerungen durch Beiträge, Diskussionen oder Workshops und die nonverbalen Schrift-

züge in Form von Fahnen, Plakaten oder Transparenten reduziert. Dies stellt nach der 

idealtypischen Auffassung des Versammlungsbegriffes auch die richtige Herange-

hensweise dar, verfehlt aber die Würdigung neuer Versammlungsformen und deren 

spezifische Art der Meinungsäußerung. 

In den vorliegenden Fällen wollten sich die Teilnehmer auch nicht nur zu einem belie-

bigen Zweck versammeln, sodass lediglich von einer Ansammlung, bspw. in Form ei-

ner reinen Schlafstätte als bequeme Unterkunftsmöglichkeit, ausgegangen werden 

                                                
148 VG Hamburg, Beschluss vom 07. Juni 2017 – 19 E 5697/17 –, juris, Rn. 30. 
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konnte, sondern vielmehr und hauptsächlich um gegen den G20-Gipfel zu demonstrie-

ren. Dieser Protest sollte durch die Anwesenheit vieler Versammlungsteilnehmer und 

durch die Größe der Versammlung unterstrichen werden. Um dies aber zu ermögli-

chen, waren die notwendigen Versorgungs- und Übernachtungseinrichtungen als zent-

rale Funktion im Zusammenhang mit dem Versammlungszweck notwendig. Durch die-

se wurde eine dauerhafte Anwesenheit der Versammlungsteilnehmer am Ort der 

Kundgebung erreicht und auch einer Vielzahl von Personen aus umliegenden Gebieten 

und Ländern die Möglichkeit gegeben ihr Versammlungsrecht auszuüben. Ohne diese 

Einrichtungen hätte die Versammlung nicht das Ziel erfüllen können, auf die öffentliche 

Meinungsbildung einzuwirken. Darüber hinaus dienten die Schlafzelte als Erholungsort, 

die sanitären Anlagen der Hygiene und die Versorgungseinrichtungen zur Ausgabe von 

Nahrung und Getränken. Ohne diese wären ansonsten Beeinträchtigungen der öffentli-

chen Belange gemäß § 118 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten aufgetreten, 

welche sich bspw. durch fehlende sanitäre Anlagen gezeigt hätten. 

Ein weiterer Aspekt der für die Versorgungs- und Übernachtungsmöglichkeiten spricht, 

ist der weitgehende Umfang der Versammlungsfreiheit bezüglich des Schutzes gegen-

über den Vor- und Nachwirkungen einer Versammlung. Das Übernachtungscamp kann 

als Vorwirkung zur Teilnahme an der Versammlung angesehen werden. Würde die 

Möglichkeit nicht bestehen auf dem Gelände zu übernachten, könnte nicht sicherge-

stellt werden, dass das Ziel der Versammlung, welches gerade auf eine hohe Beteili-

gung gerichtet war, erreicht werden könnte. Die Untersagung des Aufstellens von Zel-

ten hätte zur Folge, dass einer Vielzahl von potenziellen Teilnehmern der Zugang zur 

Versammlung nicht ermöglicht und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit aufgrund 

dieser Einschränkung nicht ausgeübt werden könnte. 

In der Zusammenfassung der Fragestellung, ob ein Protestcamp unter den Schutzbe-

reich der Versammlungsfreiheit fallen sollte, kann gesagt werden, dass die Gerichte 

wichtige Argumente dagegen ausgesprochen haben, die aus der bisherigen Auffas-

sung über idealtypische Versammlungen plausibel und nachvollziehbar sind. Jedoch 

haben sie nur aus dieser einen Sichtweise heraus geurteilt, ohne dabei den Versuch zu 

unternehmen Gegenargumente für die bisherige Auffassung zu untersuchen und den 

Versammlungsbegriff dahingehend für neue Formen des Protestes zu öffnen. 

6.3.4 Rechtmäßigkeit der Verfügungen 

Die Versammlungsbehörde erließ in beiden Verfahren Verwaltungsakte auf Grundlage 

des § 15 Abs. 1 VersG. Die Verfügungen bedeuteten in beiden Verfahren für die 

Grundrechtsträger einen deutlichen Eingriff in ihre Versammlungsfreiheit, sodass das 

Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 Abs. 1 VersG in den nachkom-
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menden Ausführungen näher betrachtet werden soll. Die Auswertung bezieht sich da-

bei auf die Gerichtsentscheidungen, die nach der einstweiligen Anordnung durch das 

BVerfG am 28. Juni 2017149 gegenüber den Protestcamps ergangen sind. 

Die Anwendung des Versammlungsrechtes war, obgleich der rechtsoffenen Frage, 

durch die Anordnung des BVerfG möglich und erübrigte die Überprüfung des Vorlie-

gens einer Versammlung in den genannten Fällen. Das Versammlungsgesetz fand 

seine Gültigkeit durch die fehlende landesrechtliche Regelung. Die Voraussetzung des 

III. Abschnittes, dass die Versammlungen „unter freiem Himmel“ stattfanden, war durch 

die öffentlich zugänglichen Parkanlagen und Veranstaltungszelte gegeben. Demnach 

konnte die Generalklausel des Versammlungsgesetzes § 15 Abs. 1 VersG in beiden 

Fällen angewandt werden. 

Der Tatbestand setzt voraus, dass eine unmittelbare Gefährdung der öffentlichen Si-

cherheit oder Ordnung mit erkennbaren Umständen belegt werden kann. 

Das VG ging in seiner ersten Entscheidung im Verfahren des Hamburger Stadtparks 

nicht auf die Tatbestandsvoraussetzungen des § 15 Abs. 1 VersG ein, da ein offen-

sichtlicher Ermessensfehler des ergangenen Versammlungsverbotes ersichtlich war. 

Der Ermessensfehler spiegelte sich in einem Ermessensausfall wider, da die Ver-

sammlungsbehörde in ihre Erwägungen die veränderten Versammlungsmodalitäten 

nicht berücksichtigt hatte. Die Begründung richtete sich an einer zu hohen Teilnehmer-

zahl, einer zu langen Durchführungszeit und nach dem ursprünglichen Versammlungs-

ort im Hamburger Stadtpark aus. Eine angemessene Gleichsetzung war insofern nicht 

gegeben, da der neue Versammlungsort im Elbpark Entenwerder nicht mehr in der 

durch die Allgemeinverfügung festgelegten Verbotszone lag. Das ergangene Ver-

sammlungsverbot war demnach rechtswidrig.150 

Nach dieser Entscheidung erließ die Versammlungsbehörde eine beschränkende Ver-

fügung mit Auflagen, welche die vollständige Untersagung der Infrastruktur zur Über-

nachtung und Verpflegung beinhaltete.151 Die Rechtfertigung zum Erlass dieser Aufla-

gen begründete die Versammlungsbehörde mit der einstweiligen Anordnung durch das 

BVerfG. Das VG überprüfte dessen rechtmäßige Anwendung und kam zu dem Ent-

schluss, dass diese Verfügung in seiner Ausgestaltungsform rechtmäßig ergangen 

war.152 

Diese Auffassung wurde durch das OVG widerlegt. Ursache dafür war die falsche In-

terpretation der Aussagen des BVerfG durch das VG und durch die Versammlungsbe-

                                                
149 BVerfG, Einstweilige Anordnung vom 28. Juni 2017 – 1 BvR 1387/17 –, juris. 
150 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 01. Juli 2017 – 75 G 3/17 –, justiz.hamburg.de, S. 13 f. 
151 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 02. Juli 2017, – 75 G 8/17 –, justiz.hamburg.de, S. 6 f. 
152 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 02. Juli 2017, – 75 G 8/17 –, justiz.hamburg.de, S. 14. 
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hörde, indem von der Rechtmäßigkeit einer vollständigen Untersagung der Infrastruktur 

zur Übernachtung nach einer erneuten Abwägung, ob diese unter den Schutzbereich 

der Versammlungsfreiheit fallen, ausgegangen wurde. Das OVG stellte fest, dass das 

BVerfG mit seiner Rechtsprechung beabsichtigt hatte, dass das gesamte Protestcamp 

mit allen Elementen unter den Schutz der Versammlungsfreiheit gestellt werden sollte 

und lediglich die Untersagung von einzelnen Elementen durch die unmittelbare Ge-

fährdung der öffentlichen Sicherheit oder durch die Begründung des Fehlens jeglicher 

Bezüge zur Meinungskundgabe, wie es bei einer reinen Schlafstätte der Fall ist, erfol-

gen durfte.153 Zu untersuchen galt demzufolge, ob diese Voraussetzungen vorlagen. 

Ein direkter Bezug der Schlafzelte war gegeben, da diese den Versammlungsteilneh-

mern dienten, um an der Versammlung teilzunehmen und nicht nur als Ausgangspunkt 

und bequeme Übernachtungsmöglichkeit für weitere Veranstaltungen in Hamburg ge-

nutzt wurden.154 Es war zwar eine mögliche Beeinträchtigung der Pflanzen und eine 

Einschränkung der Nutzung des Erholungsortes für die Allgemeinheit durch die Ver-

sammlung mit hoher Wahrscheinlichkeit möglich, dennoch konnte nicht von einer so 

weitreichenden und langfristigen Beeinträchtigung ausgegangen werden, dass diese 

den Anforderungen des BVerfG und des § 15 Abs. 1 VersG zur Untersagung wesentli-

cher Bestandteile des Protestcamps führten. Diese Aussage wurde gestützt durch die 

festgelegte Duldung der Beeinträchtigung auf einem ca. 16.500 m2 großen Gebiet so-

wie die Einordnung des Parks als eine für Versammlungen und Konzerte geeignete 

öffentliche Fläche.155 

Weiterhin betonte das OVG, dass es an einer hinreichenden Gefahrenprognose fehlte, 

die diesen weitreichenden Eingriff rechtfertigen würde. Der hergestellte Bezug in der 

Begründung auf die Gefahrenprognose der Allgemeinverfügung war schon aus dem 

Aspekt nicht nachvollziehbar, dass sich die Versammlung nach Änderung des Ortes 

auf den Elbpark Entenwerder außerhalb der Verbotszone befand. Des Weiteren gab es 

auch keine Belege dafür, dass Gefahren aus der Prognose für die Allgemeinverfügung 

auf die hier vorliegende Versammlung übertragen werden konnten. Es konnte weder 

davon ausgegangen werden, dass die Versammlung als Ausgangspunkt von Aktivisten 

genutzt werden wird, noch wurde ersichtlich, dass eine Verknüpfung zur autonomen 

Szene „Rote Flora“ vorlag. Darüber hinaus konnte der pauschale Verweis auf Erfah-

rungen aus vergangenen Camps und das Argument der Möglichkeit aus diesen heraus 

                                                
153 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 05. Juli 2017 – 4 Bs 148/17–, juris, Rn. 48 f. 
154 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 05. Juli 2017 – 4 Bs 148/17–, juris, Rn. 51. 
155 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 05. Juli 2017 – 4 Bs 148/17–, juris, Rn. 52. 
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Vernetzungen und Absprachen für etwaige Aktionen gegen den G20-Gipfel zu treffen, 

nicht mit hinreichenden Tatsachen belegt werden.156 

Das OVG entschied den Ausführungen des BVerfG dahingehend Rechnung zu tragen, 

dass eine Beschränkung der Versammlung aufgrund der möglichen Beeinträchtigun-

gen gestattet sei. Dies führte im Ergebnis zur rechtmäßigen Anwendung der Recht-

sprechung und zu einer verhältnismäßigen Begrenzung der Schlafzelte auf 300 für je 

maximal zwei bis drei Personen sowie die Möglichkeit des Aufstellens sanitärer Anla-

gen und Versorgungseinrichtungen.157 Dieser Ansicht folgte das VG im Fall des Al-

tonaer Volksparks und übertrug diese Entscheidung aufgrund der vergleichbaren Ver-

sammlungsmodalitäten.158 

In der Überschau der ergangenen Entscheidungen wird festgestellt, dass eine Recht-

fertigung zu einer gänzlichen Untersagung der Versammlungen nicht gegeben war, da 

keine hinreichende Gefahrenprognose über die unmittelbare Gefährdung der öffentli-

chen Sicherheit oder Ordnung angestellt werden konnte. Das vollständige Verbot des 

Aufstellens von Zelten, Waschgelegenheiten und Küchen als Auflage war durch die 

Entscheidung des BVerfG in den vorliegenden Fällen nicht möglich, da ein symboli-

scher Bezug zur Meinungskundgabe durch die Gerichte festgestellt wurde. Im Ergebnis 

entschied das OVG über die Rechtmäßigkeit einer gewissen Anzahl der geforderten 

Einrichtungen. 

6.4 Konsequenzen 

Großveranstaltungen, wie der G20-Gipfel in Hamburg, sind häufig mit unerwarteten 

Ereignissen und unvorhersehbaren Umständen verbunden, die trotz umfangreicher 

Maßnahmen und Planungen im Vorfeld auftreten können. Wichtig ist, aus den aufge-

tretenen Fehlern und neuen Erfahrungen die notwendigen Schlüsse für zukünftige 

Veranstaltungen zu ziehen. Im Anschluss des G20-Gipfels wendete sich der Erste 

Oberbürgermeister Olaf Scholz mit einer Regierungserklärung an die Bevölkerung und 

betonte: „Die Hamburger Polizei hat eine Sonderkommission eingerichtet. […] Die Si-

cherheitsbehörden werden die neuen Erfahrungen auswerten und die Erkenntnisse 

auch an andere weitergeben.“159 Diese Sonderkommission erläuterte in ihrem Ab-

schlussbericht die wesentlichen Konsequenzen, welche sich vor allem auf die gewalttä-

tigen Ausschreitungen bezogen.160 Kein Fokus hingegen lag auf der Aufarbeitung der 

                                                
156 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 05. Juli 2017 – 4 Bs 148/17–, juris, Rn. 53. 
157 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 05. Juli 2017 – 4 Bs 148/17–, juris, Rn. 57. 
158 VG Hamburg, Beschluss vom 07. Juli 2017, – 75 G 12/17 –, justiz.hamburg.de, S. 5. 
159 Hamburgische Bürgschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Regierungserklärung des Ersten 
Oberbürgermeisters Olaf Scholz zum G20-Gipfel in Hamburg, 12. Juli 2017. 
160 vgl. Hamburgische Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Drucksache 21/14350, 20. Sep-
tember 2018, S. 11-19. 
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ergangenen Gerichtsentscheidungen im Bezug zur Allgemeinverfügung und zu den 

Protestcamps. 

Im Zusammenhang mit der Allgemeinverfügung wurde ersichtlich, dass Hamburg sich 

weiterhin, aufgrund der fehlenden landesrechtlichen Regelung, auf das Versamm-

lungsgesetz des Bundes bezog. Dies hatte zur Folge, dass sich die Gerichte zur Über-

prüfung der Allgemeinverfügung an ergangenen Gerichtsentscheidungen, vor allem am 

Brokdorf-Beschluss von 1985, aufgrund der fehlenden Weiterentwicklung des Ver-

sammlungsgesetzes orientieren mussten. Dies stellte aus der Sicht der Rechtsträger 

und -anwender keine optimale Lösung dar, zumal die Möglichkeit des Erlasses eines 

landesrechtlichen Versammlungsgesetzes im Vorfeld gegeben war. 

Im Nachgang an den G20-Gipfel könnte der Erlass eines eigenen hamburgischen Ver-

sammlungsgesetzes eine folgerichtige Konsequenz sein. Das Versammlungsgesetz 

könnte bspw. in Anlehnung an das Sächsische Versammlungsgesetz, insofern ange-

passt werden, dass festverankerte Definitionen, wie die Begriffsbestimmung zum Ver-

sammlungsbegriff oder der Öffentlichkeit einer Versammlung sowie festgelegte Verhal-

tensweisen, wie das Kooperations- oder Differenzierungsgebot aus den Gerichtsent-

scheidungen, in den Gesetzeswortlaut aufgenommen werden. Darüber hinaus besteht 

die Eventualität der individuellen Festlegung von versammlungsfreien Orten und die 

Anpassung des Wortlautes an eindeutige Begrifflichkeiten. Eine weitere Überlegung 

wäre die Aufnahme einer deutlicheren Formulierung der gebundenen Entscheidung bei 

der Feststellung einer Gefährdung von Leib und Leben, die eine Ermessensreduzie-

rung auf Null ergeben würde. 

Neben diesen allgemeinen Anpassungen können darüber hinaus die Erfahrungen aus 

dem G20-Gipfel in den Gesetzestext übernommen werden. Primäre Problemstellung 

der Allgemeinverfügung war die fehlende Rechtsgrundlage für den Erlass von Ver-

sammlungsverboten gegenüber Nichtstörern. Dies führte dazu, dass kein Nachweis 

der Tatbestandsvoraussetzungen in der Allgemeinverfügung erfolgte und in der Be-

gründung die Begrifflichkeit vermieden wurde. Der polizeiliche Notstand stellt zwar ei-

nen Ausnahmezustand dar, jedoch hat die geschriebene Rechtsordnung gerade die 

Aufgabe abstrakt-generelle Regelungen zur besseren Einschätzung der Rechtslage zu 

treffen. Durch die Anerkennung des polizeilichen Notstands in vergangenen Fällen und 

des möglichen Vorliegens in der Zukunft ist die Aufnahme der Tatbestandsvorausset-

zungen in das Versammlungsgesetz denkbar. In diesem Zusammenhang ist es vor 

allem notwendig auf die strikte Erfüllung der Anforderungen an das Vorliegen des poli-

zeilichen Notstands zu verweisen und gegebenenfalls eine Kontrollinstanz zur Über-

prüfung der Einhaltung dieser einzurichten. 
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Eine weitere Problematik ist im Umgang mit gemischten Versammlungen während des 

G20-Gipfels in Form von Protestcamps aufgetreten. Eine genaue Regelung zur Ein-

ordnung dieser gemischten Versammlungen im Kontext des Schutzbereiches der Ver-

sammlungsfreiheit wurde bisher nur durch die Rechtsprechung vorgenommen und er-

schwerte die Einschätzung der Einordnung der Protestcamps. Die neu festgelegten 

Maßstäbe im Beschluss des OVG Hamburg vom 22. Juni 2017 im Umgang mit Pro-

testcamps161 sowie die Vorgehensweise nach dem Beschluss des BVerwG vom 16. 

Mai 2007 im Umgang mit gemischten Veranstaltungen162 könnten in Zukunft auf ähnli-

che Fälle angewandt und gegebenenfalls in den Gesetzestext aufgenommen werden, 

um der weiterhin offenen Frage der Einordnung der Protestcamps in den Schutzbe-

reich der Versammlungsfreiheit entgegen zu treten. 

Es ergeben sich weitere Handlungserfordernisse aus dem Umgang der Versamm-

lungsbehörde mit den Veranstaltern der Versammlungen. In beiden Fällen der ange-

meldeten Protestcamps sah sich die Versammlungsbehörde nicht zuständig und ver-

wies auf das am Versammlungsort einschlägige Gesetz über Grün- und Erholungsan-

lagen.163 Der Frage, ob die Protestcamps als Versammlungen galten, stellte sich die 

Versammlungsbehörde nicht. Es wäre jedoch erforderlich gewesen, alle Optionen in 

die Entscheidung miteinzubeziehen und keine pauschalen Behauptungen anzustellen, 

da den Versammlungsbehörden bewusst war, dass es sich möglicherweise um einen 

Grundrechtseingriff handeln könnte. Weiterhin ging die Versammlungsbehörde auch 

nicht auf die Forderungen der Veranstalter ein. Weder reagierte sie auf den Wunsch 

zur Durchführung von Kooperationsgesprächen164, noch auf den Erlass eines rechts-

mittelfähigen Bescheides165 zur Klärung der offenen Rechtsfrage, obwohl sie nach dem 

Kooperationsgebot166 und gemäß § 10 S. 2 HmbVwVfG zu einem zügigen, kooperati-

ven Verwaltungsverfahren verpflichtet war. Darüber hinaus verkannte die Versamm-

lungsbehörde mit der ergangenen Verfügung, nach dem Erlass der einstweiligen An-

ordnung durch das BVerfG, den eingeräumten Entscheidungsspielraum, was zur 

Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes führte.167 Die Gesamtheit der aufgeführten 

Punkte stellen eine nicht akzeptable Verhaltensweise seitens der Exekutive dar und 

erfordern eine geänderte Art und Weise im Verwaltungsverfahren bei zukünftigen Ent-

scheidungen. 

 

                                                
161 vgl. Hamburgisches OVG, Beschluss vom 22. Juni 2017 – 4 Bs 125/17 –, juris, Rn. 34. 
162 vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Mai 2007 – 6 C 23/06 – BVerwGE 129, 42-52, juris, Rn. 17 f. 
163 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 07. Juni 2017, – 19 E 5697/17 –, juris, Rn. 4; VG Hamburg, Be-
schluss vom 28. Juni 2017, – 6 E 6478/17 –, justiz.hamburg.de, S. 3. 
164 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 07. Juni 2017, – 19 E 5697/17 –, juris, Rn. 35. 
165 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 07. Juni 2017, – 19 E 5697/17 –, juris, Rn. 6 f. 
166 vgl. BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 1985, – 1 BvR 233/81 –, BVerfGE 69, 315-372, juris, Rn. 88. 
167 vgl. VG Hamburg, Beschluss vom 01. Juli 2017, – 75 G 3/17 –, justiz.hamburg.de, S. 13. 
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7 Fazit 

Der G20-Gipfel in Hamburg hat, neben den zentralen Entscheidungen zur zukünftigen 

Entwicklung der Finanz- und Wirtschaftsmärkte, nicht nur Spuren durch die gewaltsa-

men Ausschreitungen hinterlassen, sondern auch Veränderungspotentiale in der Ge-

setzgebung des Landes Hamburg und neue Erkenntnisse in der Rechtsprechung ge-

schaffen. Die zentralen Fragestellungen im Nachgang des G20-Gipfels und der vorlie-

genden Arbeit bezogen sich auf den Umfang des Schutzbereiches der Versammlungs-

freiheit und dem möglichen Eingriff in dieses Grundrecht. 

Die Allgemeinverfügung als maßgeblicher Grundrechtseingriff im Zusammenhang mit 

dem G20-Gipfel war erforderlich, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sichern. 

Im Ergebnis stellte die Allgemeinverfügung im überwiegenden Maße einen rechtmäßi-

gen Eingriff in das Grundrecht der Versammlungsfreiheit auf Grundlage des 

§ 15 Abs. 1 VersG dar. Zentrale Problematik war jedoch, dass durch das generelle 

Versammlungsverbot jegliche Versammlungen verboten wurde und dieser erhebliche 

Eingriff gegenüber friedlichen Versammlungen nur unter den engen Voraussetzungen 

des polizeilichen Notstands möglich gewesen wäre. Aufgrund der fehlenden Rechts-

grundlage und der ausschließlichen Anerkennung des polizeilichen Notstands in der 

Rechtsprechung fehlte es zunächst in der Begründung an den erforderlichen Voraus-

setzungen. Erst durch ein nachträgliches Schreiben wurden die Anforderungen an den 

Grundrechtseingriff gegenüber den potenziellen friedlichen Versammlungsteilnehmern 

erfüllt. Bei der gerichtlichen Überprüfung der Allgemeinverfügung wurde deutlich, dass 

es an einem eigenen Versammlungsgesetz in Hamburg fehlt und die bundesrechtli-

chen Regelungen, aufgrund der fehlenden Weiterentwicklung und vor allem durch die 

nicht mehr möglichen Anpassungen durch die Änderung der Gesetzgebungskompe-

tenz, nicht dem aktuellen Stand der Rechtsprechung entsprachen. Es zeigt sich dem-

zufolge, dass der Erlass eines eigenen hamburgischen Versammlungsgesetzes für 

zukünftige Entscheidungen erforderlich ist. 

Eine neue Fragestellung wurde mit den Anmeldungen von Protestcamps im Zusam-

menhang mit dem G20-Gipfel geschaffen. Im Ergebnis konnte durch die Gerichte auf-

grund der Eilbedürftigkeit keine abschließende Entscheidung getroffen werden, ob Pro-

testcamps in ihrer Ausgestaltungsform dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit un-

terfallen. Das BVerfG entschied in seiner einstweiligen Anordnung, dass das Protest-

camp in diesem Verfahren vorläufig als Versammlung anzusehen ist. In der Gesamt-

schau der Argumente für und gegen die Anerkennung des Protestcamps als Versamm-

lung wurde deutlich, dass die Gerichte sich stark an der idealtypischen Ausgestaltung 
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einer Versammlung orientierten und nur wenig Raum für gegensätzliche und neue An-

sichten fanden. Eine abschließende Einschätzung konnte durch die vorliegende Arbeit, 

bezüglich der zukünftigen Vorgehensweise, aufgrund der Neuartigkeit der Versamm-

lungsform und der geringen Ausführungen in Literatur und Rechtsprechung, nicht er-

reicht werden. Angesichts dieser Tatsache liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die 

Erforderlichkeit besteht, dass sich die Gerichte mit der offenen Fragestellung nochmals 

auseinandersetzen müssen, um eine rechtssichere Lage für zukünftige Versammlun-

gen in ähnlicher Form zu schaffen und die Wiederholung eines ähnlichen Verfahrens 

unter Zeitdruck zu verhindern. 

Der G20-Gipfel in Hamburg hat gezeigt, dass trotz umfangreicher Planung und Sicher-

heitskonzepte unerwartete Umstände nicht vermieden werden konnten. Trotz der vie-

len negativen Aspekte stellen die neuen Erkenntnisse einen Erfahrungsgewinn dar, 

den es weiterhin auszuwerten gibt, um dieses Wissen auf zukünftige Anwendungsfälle 

zu übertragen.  
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Wesentliche Erkenntnisse der Bachelorarbeit 

 
1. Die Weiterentwicklung des bundesrechtlichen Versammlungsgesetzes ist durch die 

geänderte Gesetzgebungskompetenz eingeschränkt und entspricht in der aktuellen 

Fassung nicht den in der Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen. 

 

2. Die Länder, die noch keinen Gebrauch von ihrer versammlungsrechtlichen Gesetz-

gebungsbefugnis gemacht haben, sollten dies nachholen. 

 

3. Die Frage, ob und inwieweit Protestcamps vom Schutzbereich des Grundrechts der 

Versammlungsfreiheit umfasst sind, ist weiterhin offen und bedarf einer erneuten 

Überprüfung. 
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Anhang 3: Lageplan zur Allgemeinverfügung 
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Anhang 4: Protestcamp Hamburger Stadtpark – zeitlicher Ablauf 

Datum Ereignis Beschluss 

24. April 2017 

• Anmeldung des Protestcamps vom 30. Juni bis 09. 

Juli 2017 mit 10.000 Teilnehmern im Hamburger 

Stadtpark 

 

25. April 2017 

• Verweis auf zuständiges Bezirksamt zur Einholung 

der Sondernutzungserlaubnis nach dem Gesetz für 

Grün- und Erholungsanlagen 

 

03. Mai 2017 
• Forderung nach einem rechtsmittelfähigen Be-

scheid 
 

12. Mai 2017 • Erlass eines grünanlagenrechtlichen Verbots  

24. Mai 2017 

• Widerspruch 

• Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

vor dem VG Hamburg 

 

07. Juni 2017 

• VG Hamburg verpflichtet Antragsgegnerin im Wege 

der einstweiligen Anordnung die Durchführung und 

den Aufbau der Veranstaltung zu dulden. 

VG Ham-

burg, 19 E 

5697/17 

 
• Beschwerde der Antragsgegnerin vor dem OVG 

Hamburg 
 

22. Juni 2017 

• Änderung des Beschlusses des VG Hamburg vom 

07. Juni durch das OVG Hamburg 

o Die beantragte einstweilige Anordnung ist nicht 

zu erlassen. 

o Das geplante Protestcamp unterfällt in seiner 

Gesamtheit nicht dem Schutzbereich des Art. 8 

GG. 

OVG Ham-

burg, 4 Bs 

125/17 

 
• Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

vor dem BVerfG durch den Antragsteller 
 

28. Juni 2017 

• Erlass einer einstweiligen Anordnung zur Verpflich-

tung über die Duldung der Veranstaltung nach 

Maßgabe der Entscheidungsgründe versamm-

lungsrechtlich zu entscheiden durch das BVerfG. 

BVerfG, 1 

BvR 

1387/17 
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30. Juni 2017 
• Änderung der Anmeldung für die Entenwerder 

Halbinsel mit 5.000 Teilnehmern 
 

01. Juli 2017 

• Anmeldebestätigung mit beschränkenden Verfü-

gungen, u.a. die Untersagung des Aufstellens von 

Schlafzelten, Waschgelegenheiten und Küchen 

 

01. Juli 2017 

• Widerspruch 

• Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz vor dem VG 

Hamburg 

 

01. Juli 2017 

• Stattgabe des einstweiligen Rechtsschutzantrags 

durch das VG Hamburg 

o Verbotsverfügung vom 01. Juli 2017 wird au-

ßer Kraft gesetzt. 

o Aufbau und Durchführung nach dem Sach-

stand des 01. Juli 2017 zunächst erlaubt. 

VG Ham-

burg, 75 G 

3/17 

02. Juli 2017 

• Kooperationsgespräche 

• Antrag auf einstweiligen Rechtschutz vor dem VG 

Hamburg 

• Mündliches Versammlungsverbot durch den Ein-

satzleiter 

• Widerspruch gegen mündliches Versammlungs-

verbot 

 

02. Juli 2017 

18:45 

• Erlass einer neuen Verfügung mit beschränkenden 

Auflagen 

• Anordnung des Sofortvollzuges 

• Aufhebung der Verfügung vom 01. Juli 2017 

 

02. Juli 2017 

• Widerspruch 

• Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung des Widerspruchs vor dem VG Hamburg 

• Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

vor dem VG Hamburg 

 

02. Juli 2017 • Gewaltsame Auflösung des Protestcamps  
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02. Juli 2017 

• Ablehnung der Anträge des Antragstellers zum 

Erlass einer einstweiligen Anordnung und der Wie-

derherstellung der aufschiebenden Wirkung des 

Widerspruchs durch das VG Hamburg 

VG Ham-

burg, 75 G 

8/17 

 • Beschwerde vor dem OVG Hamburg  

05. Juli 2017 

• Die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs ge-

gen Nr. 3 der Auflage in dem Bescheid vom 2. Juli 

2017 wird durch das OVG Hamburg wiederherge-

stellt, soweit die Antragsgegnerin darin auch das 

Aufstellen von bis zu 300 Schlafzelten für jeweils 

maximal 2-3 Personen, das Errichten von Wasch-

gelegenheiten sowie den Aufbau einer Küche zur 

Selbstversorgung bis zum 9. Juli 2017 untersagt. 

OVG Ham-

burg, 4 Bs 

148/17 

26. Februar 2018 

• Der zuletzt ergangene Beschluss des OVG Ham-

burg ist nicht als Eingeständnis der öffentlichen 

Hand zu lesen.  

BVerfG, 1 

BvR 

1387/17 
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Anhang 5: Protestcamp Altonaer Volkspark – zeitlicher Ablauf 

 
Datum Ereignis Beschluss 

Mai 2017 

• Antrag der Sondernutzungserlaubnis für die große 

Spielwiese des Volksparks Altona zur Errichtung 

eines Protestcamps für ca. 5.000 Teilnehmer 

 

14. Juni 2017 

• Ablehnung der Sondernutzungserlaubnis unter 

Berufung auf das Gesetz über Grün- und Erho-

lungsanlagen und die Bedeutung des Teils des 

Volksparks als Gartendenkmal im Sinne des 

Denkmalschutzrechts 

 

21. Juni 2017 

• Anmeldung einer Kundgebung vom 28. Juni bis 09. 

Juli 2017 mit jeweils 3-tägigen Auf- und Abbau von 

Veranstaltungszelten, kleinen Zelten und der Infra-

struktur in Form von Toiletten, Waschräumen und 

Küchen 

 

26. Juni 2017 • Vorlage des Konzept  

27. Juni 2017  
• Versammlungsbehörde teilt mit, dass es sich nicht 

um eine Versammlung handelt. 
 

27. Juni 2017 

• Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

zur Duldung der Durchführung und des Aufbaus 

der Veranstaltung vor dem VG Hamburg 

 

28. Juni 2017 • Ablehnung des Antrags durch das VG Hamburg 

VG Ham-

burg, 6 E 

6478/17 

28. Juni 2017  • Beschwerde vor dem OVG Hamburg  

30. Juni 2017  
• Kooperationsgespräche 

• Teilbestätigung wirksam ggü. „Antragstellerin zu 2“ 

 

30. Juni 2017 

• Übereinstimmende Erklärung der Erledigung des 

Hauptsacheverfahrens zwischen der „Antragstelle-

rin zu 2“ und der Antragsgegnerin 

• Anmeldung der Versammlung am Alternativstand-

ort Vornhornweg durch die „Antragstellerin zu 2“ 
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30. Juni 2017, 

01. Juli 2017, 

02. Juli 2017 

• Schriftsätze des „Antragstellers zu 1“ 

o Festhalten an Antrag zum Erlass einer einstwei-

ligen Anordnung zur Duldung der Durchführung 

und des Aufbaus der Veranstaltung entspre-

chend der Anmeldung vom 21. Juni 2017 

o Hilfsweiser Antrag zum Erlass einer einstweili-

gen Anordnung zur Duldung der Durchführung 

und des Aufbaus der Veranstaltung auf der Al-

ternativfläche 

 

02. Juli 2017 

• Ablehnung des Beschwerdeantrags durch das 

OVG Hamburg 

• Einordnung des Protestcamps in den Schutzbe-

reich der Versammlungsfreiheit unter Beachtung 

der Entscheidung des BVerfG vom 28. Juni 2017 

OVG Ham-

burg, 4 Bs 

137/17 

06. Juli 2017 

• Anmeldebestätigung und Erlass einer beschrän-

kenden Verfügung gegenüber der „Antragstellerin 

zu 2“ 

o Genehmigung von 300 Schlafzelten, 1 Küche 

und 2 Waschzelten 

 

06. Juli 2017 

• Widerspruch gegen die Verfügung vom 06. Juli 

2017 durch die „Antragstellerin zu 2“ 

• Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung vor dem VG Hamburg durch die „Antrag-

stellerin zu 2“ 

 

07. Juli 2017 
• Ablehnung des Antrags vom 06. Juli 2017 durch 

das VG Hamburg 

VG Ham-

burg, 75 G 

12/17 
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